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Abkürzungsverzeichnis 

 

a   Jahr 
ANP   Immissionspunkt Staub 
ASP   Artenschutzrechtliche Prüfung 
AVV   Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
AwSV   Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  
Az   Aktenzeichen 
BauGB   Baugesetzbuch 
BBodSchG   Bundes-Bodenschutzgesetz  
BBodSchV   Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
BfN   Bundesamt für Naturschutz 
BImSchG  Bundes-Immissionsschutzgesetz  
BImSchV  Bundesimmissionsschutzverordnung 
BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 
BSAB   Bereich für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze 
BSN   Bereiche für den Schutz der Natur 
B-Plan   Bebauungsplan 
DüV   Düngeverordnung 
EU   Europäische Union 
EU-WRRL   Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
FNP   Flächennutzungsplan 
FFH   Flora-Fauna-Habitat 
FFH-VS  FFH-Verträglichkeitsstudie 
g   Gramm 
G   Grundsatz 
GD NRW  Geologischer Dienst von Nordrhein-Westfalen 
GEP   Gebietsentwicklungsplan 
GEWKZ  Gewässerkennzahl 
GOF   Geländeoberfläche 
hpnV   heutige potenziell natürliche Vegetation 
IP   Immissionspunkt Schall 
kg   Kilogramm 
KLB   Kulturlandschaftsbereich 
km   Kilometer 
KuLaDig   Kultur.Landschaft.Digital 
LB   Geschützter Landschaftsbestandteil 
LBE   Landschaftsbildeinheit 
LNatSchG NRW Landesnaturschutzgesetz NRW 
LEP   Landesentwicklungsplan 
LRE   Landschaftsästhetische Raumeinheit 
LRT   Lebensraumtyp 
LPB   Landschaftspflegerischer Begleitplan 
LSG   Landschaftsschutzgebiet 
LVR   Landschaftsverbandes Rheinland  
m   Meter 
mg   Milligramm 
NABU   Naturschutzbund Deutschland 
ND   Naturdenkmal 
NSG   Naturschutzgebiet 
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NZ   Naturschutzzentrum 
pnV   potenziell natürliche Vegetation 
RPD   Regionalplan Düsseldorf 
RPR   Regionalplan Ruhr 
RVR   Regionalverband Ruhr 
SEEKZ   Seekennzahl 
TA   Technische Anleitung 
TÖB   Tröger öffentlicher Belange 
TrinkwV  Trinkwasserverordnung 
UG   Untersuchungsgebiet 
UNB   Untere Naturschutzbehörde 
URL   Uniform Resource Locator 
UVP   Umweltverträglichkeitsprüfung  
UVPG   Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVS   Umweltverträglichkeitsstudie 
UZVR   unzerschnittene verkehrsarme Räume  
VSG   Vogelschutzgebiet 
WHG    Wasserhaushaltsgesetz  
WRRL   Wasserrahmenrichtlinie 
WSG   Wasserschutzgebiet 
Z   Ziel 
µg   Mikrogramm 
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Dichtschürze  

Eine Gefährdung bei Hochwasser ist nicht gegeben. Durch den Bau der Dichtschürze 
am Nordufer des nördlichen Gewässers ist auch für die Bereiche hinter dem Banndeich 
in Esserden für einen zuverlässigen Hochwasserschutz gesorgt. Hierzu wird auf das 
hydrogeologische Gutachten der LIPPE WASSERTECHNIK GMBH (2022) (vgl. Anlage 11 
und Kap. 4.2.5) verwiesen.   

Rekultivierung  

Die Rekultivierung des Gewässers erfolgt entsprechend den Abbauabschnitten konti-
nuierlich nach Gesichtspunkten des Arten- und Biotopschutzes (vgl. Abb. 3). 

Als letztes erfolgt die Restauskiesung des Aufbereitungsstandortes. Die Bandstraße 
und die Schiffsverladeanlage werden abschließend zurückgebaut.  

Ausgleichsfläche 

Darüber hinaus ist im Westen der Abgrabung die Gestaltung einer Ausgleichsfläche 
vorgesehen. Geplant ist die Entwicklung von Extensivgrünland und die Gestaltung fla-
cher Blänken. 

 

Abb. 3: Übersicht über die geplante Rekultivierung 
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4.2. Fachgutachten und ergänzende Untersuchungen 

4.2.1. Kartierungen 

Als Grundlage für die weiteren Untersuchungen wurden zahlreiche Kartierungen durchgeführt. 
Die relevanten Ergebnisse werden im Kap. 8.2.3.1 aufgeführt. 

Brutvögel 

Bereits 2010 und 2014 erfolgte vom BÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG BÖHLING eine 
Kartierung der Brutvögel.  

Zur Aktualisierung wurde im Sommerhalbjahr 2019 eine Revierkartierung nach SÜD-

BECK durchgeführt. Das Gebiet wurde zwischen März und Juni insgesamt zehn Mal 
begangen, wobei alle anwesenden Vogelarten registriert (STERNA 2020a). 

Rastvögel und Wintergäste 

Vom BÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG BÖHLING liegen Bestandsangaben zu den Win-
tervorkommen der Blässgans und der Saatgans von 2004 bis 2014 vor.  

Eine weitere Erfassung der Rastvögel und Wintergäste erfolgte im Winterhalbjahr 
2019/2020 durch eine Auswertung der im Rahmen der Internationalen Wasservogel-
zählung erfassten Daten (STERNA 2020B). 

Fledermäuse 

Eine erste Erfassung der Fledermäuse wurde 2014 vom BÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLA-

NUNG BÖHLING durchgeführt. 

Eine weitere Untersuchung erfolgte 2020 (GRAEVENDAL 2020). Dazu wurden im Zeit-
raum zwischen Ende April bis Anfang September insgesamt sieben Detektorbegehun-
gen durchgeführt. Um eine möglichst umfassende Datengrundlage zu gewährleisten, 
wurden von Mai bis Juli und im September zusätzlich vier Batcorder für jeweils sieben 
Nächte pro Monat aufgestellt. Diese Rufaufnahmen wurden abschließend am PC aus-
gewertet. 

Biotoptypen 

Die der gesamten Untersuchung zugrunde liegende Biotoptypenkartierung wurde im 
Sommerhalbjahr 2020 durchgeführt (OEKOPLAN 2020a). Die Erfassung erfolgte ent-
sprechend der Methodenstandards des LANUV (2008) unter Berücksichtigung der me-
thodischen Ergänzungen (LANUV 2016a, LANUV 2016b). 
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Abb. 4: Lage der im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung betrachteten Immissionsorte  
(UPPENKAMP & PARTNER 2022A). 

Tab. 3: Beurteilungspegel für den Tageszeitraum an den Immissionsorten (UPPENKAMP &  
PARTNER 2022A). 

 Nutzung: MI   = Mischgebiet 
  WA = Allgemeines Wohngebiet 
  WR = Reines Wohngebiet 

Immissionsort 
IP-Nr./Bezeichnung, Geschoss, Fassade Gebietsnutzung 

Immissionsrichtwert (IRW) 
gem. TA Luft 

Tag 

Nr. Bezeichnung, Geschoss, Fassade dB(A) 

IP01 Dammweg 21, 1.OG, Südwestfassade 

MI 60 

IP02 Dammweg 14, 1.OG, Südfassade 

IP03 Dammweg 9, 1.OG, Südfassade 

IP04 Dammweg 47, 1.OG, Südfassade 

IP05 Spykweg 48, 1.OG, Südfassade 

IP06 Spykweg 3, 1.OG, Südfassade 

IP07 Spykweg 14, 1.OG, Südfassade 

IP08 Rathshof 1, 1.OG, Südfassade 

IP09 Moshövelskathe, 1.OG, Ostfassade 

IP10 Wardtstraße 71, 1. OG, Westfassade 

IP11 Grüttweg 54, 1.OG, Westfassade WA 55 

IP12 Grüttweg 52, 1.OG, Westfassade WR 50 
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Abb. 5: Lage der Beurteilungspunkte Szenario 1 

 

Abb. 6: Lage der Beurteilungspunkte Szenario 2 bzw. 3 
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 Die Untersuchungen haben folgendes ergeben: 

Schwebstaub (PM-10) und Staubniederschlag  

Unter Berücksichtigung der Vorbelastungssituation kann davon ausgegangen werden, 
dass der Betrieb des geplanten Abbaus zu keiner Überschreitung des Immissionswer-
tes nach TA Luft (2021) führt. Es ist davon auszugehen, dass für den PM-10Tagesmit-
telwert von 50 µg/m3 gemäß Tabelle 1 TA Luft (2021) eine Überschreitungshäufigkeit 
von mehr als 35 Tagen ab einem Jahresmittelwert von 28 µg/m3 erwartet werden kann. 
Überschreitungshäufigkeiten des Tagmittelwertes oberhalb von 35 Tagen sind damit 
im vorliegenden Fall nicht zu erwarten.  

Da die Ausbreitung von Staubdepositionen lokal stark begrenzt ist (die Transmissions-
strecke beträgt nur wenige hundert Meter), sich im direkten Umfeld des Abbaus keine 
weiteren relevanten staubemittierenden Anlagen befinden und die Gesamtzusatzbe-
lastung deutlich unterhalb des Immissionswertes gemäß Tabelle 2 der TA Luft (2021) 
liegt, kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass der Betrieb des geplanten Ab-
baus zu keiner Überschreitung des Immissionswertes nach TA Luft (2021) führt. 

Schwebstaub (PM-2,5) 

Unter Berücksichtigung der Vorbelastungssituation kann davon ausgegangen werden, 
dass der Betrieb des geplanten Abbaus zu keiner Überschreitung des Immissionswer-
tes nach TA Luft (2021) führt. 

4.2.5. Hydrogeologische Beurteilung 

Die Auswirkungen der Abgrabung auf die Grundwassersituation, insbesondere auf die benach-
barte Ortslage Esserden, wurden von LIPPE WASSERTECHNIK GMBH (2022) in einem Fachgut-
achten untersucht (vgl. Anlage 11)  

Die Auswertung erfolgte über Vergleiche zwischen den Grundwassersituationen mit Abgra-
bung (ohne und mit einer Dichtschürze) und dem Istzustand. Für das Szenario ohne Dicht-
schürze zeigte sich, dass die Abgrabung eine absenkende Wirkung auf das Grundwasserpo-
tenzial in der Kiesterrasse unterhalb von Esserden hätte. Diese positive Wirkung würde sich 
im Hochwasserfall jedoch umkehren und dann eine Vernässungsgefahr darstellen. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass für den mittleren Fall (GW-Strömung auf den Rhein 
gerichtet) die Auswirkungen auf das Nahfeld der Abgrabung beschränkt sind. Es erfolgt im 
Anstrom der Dichtschürze ein geringer Aufstau und hinter der Dichtschürze eine Absenkung 
durch die Ausspiegelung der Potenziale im Bereich der Abgrabungsseen. Es ergibt sich kein 
Druckanstieg unterhalb von Esserden.  

Der untersuchte Lastfall 1 repräsentiert ein Rhein-Hochwasser. Dazu wurde das stärkste 
Hochwasserereignis der letzten 30 Jahre im Raum Rees (1995) zu Grunde gelegt. Der Maxi-
malwasserstand wurde auf die Bemessungshöhe des Deiches (Wasserstand bei BHQ) auf 
20,3 m NHN erhöht. Dieses Szenario wurde ohne und mit Abgrabung (inklusive Dichtschürze) 
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aber ansonsten mit identischem Modellaufbau (inklusive Randbedingungen) berechnet. Es 
zeigten sich in der Kiesterrasse durch die Abgrabung verursachte erhöhte Potenziale zwischen 
10 und 30 cm unterhalb von Esserden. Da das Grundwasser die Kiesterrasse dann vollständig 
bis zur Unterkante des Auenlehms aufsättigt, sind die genannten Werte Druckanstiege und 
nicht etwa Anstiege einer freien Oberfläche.  

Um der Befürchtung von schädlichen Grundwasseranstiegen durch einen Aufstau an der 
Dichtschürze im Falle von landseitig hohen Grundwasserständen nachzugehen, wurde der 
Lastfall 2 untersucht. Dieses Szenario wurde auf der Basis gemessener maximaler Grundwas-
serstände (mit erhöhter GW-Neubildung) im Hinterland konstruiert. Es zeigte sich, dass es vor 
der Dichtschürze zu einem stärkeren Aufstau als bei einer mittleren Grundwassersituation 
kommt, dieser aber nicht bis zum Banndeich und bis nach Esserden reicht. Folglich geht für 
diesen Lastfall keine Vernässungsgefahr für die Ortslage Esserden aus. 

Die Auswertung der Lastfälle zeigt, dass die Dichtschürze in Abhängigkeit von der vorherr-
schenden Strömungssituation unterschiedliche Auswirkungen hervorbringt und es daher mög-
lich ist, diese zu optimieren. Eine Optimierung bedeutet auf der einen Seite, stärkere Anstiege 
vor der Dichtschürze zuzulassen (Lastfall 2), um im Gegenzug die Auswirkungen der Abgra-
bung während eines Hochwassers auf Esserden (Lastfall 1) zu reduzieren. Gegenstand der 
Optimierung war zum einen die hydraulische Durchlässigkeit (definiert durch den kf-Wert) und 
zum anderen die Länge bzw. Lage der Dichtschürze an einem Teil des Ufers der Abgrabungs-
seen. Beide Aspekte sind nur im eng begrenzten Rahmen der örtlichen Gegebenheiten vari-
ierbar. Die geringsten Auswirkungen erfolgten bei einer das komplette Nord- und Ostufer um-
schließenden Schürze mit einer Durchlässigkeit von 1x10- 6 m/s. Im Vergleich zum Basissze-
nario (Dichtwand mit kf= 5x10-6 m/s) verringert sich der Potenzialanstieg um etwa 10 cm für 
ganz Esserden. Für den Großteil der Ortslage bedeutet das, dass keine signifikanten Auswir-
kungen (Druckanstiege) mehr ermittelt wurden. Für den östlichen Ortsbereich von Esserden 
verbleibt ein Druckanstieg in der Kiesterrasse von etwa 20 cm, welcher aufgrund des geringen 
Betrages und der dort etwas höheren Grundwasserflurabstände als nicht schädlich einge-
schätzt wird. 

Die mehrere Meter mächtige Auenlehmschicht verhindert durch ihre geringe Durchlässigkeit 
eine Durchströmung von unten nach oben im Verlauf eines Hochwasserereignisses. Es dringt 
zwar Grundwasser von der Terrasse in den Auenlehm ein, durchströmt diesen im Zeitraum 
der Überflutung aber nicht. Dies gilt ebenfalls für das abschließend betrachtete Worst-Case-
Szenario eines Bauzustandes. Obwohl der Abgrabungsbereich in diesem Szenario in nächster 
Nähe zu Esserden nicht durch die Dichtschürze geschützt wird und sich die Drücke unterhalb 
von Esserden um 0,7 bis 1,1 m in der Kiesterrasse erhöhen, kommt es nicht zu Grundwas-
seraustritten an der Geländeoberfläche. In längeren Zeiträumen kann die Auenlehmschicht mit 
geringen Raten durchsickert werden, was beispielsweise für die Grundwasserneubildung auch 
der Fall ist.  

Es wurde eine Betrachtung zum Auftreten eines Hochwassers im Verlauf des Baus durchge-
führt, um eine hydraulische Maßnahme (Brunnenanlage) zu konzipieren, mit der die nachtei-
lige Wirkung einer noch nicht erstellten Dichtwand kompensiert werden kann. Diese zeigt, dass 
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Staubemissionen durch den Maschineneinsatz 

Beschreibung der Wirkung 

Zur Abraumförderung vom Bagger zur Einbaustelle werden drei- oder vierachsige Last-
kraftwagen mit Allradantrieb eingesetzt. Diese Fahrzeuge verkehren auf werkseigenen 
Wegen innerhalb des Abgrabungsgeländes, die durch Grader unterhalten werden. 
Diese Arbeiten sind insbesondere bei Trockenheit mit einer Staubentwicklung verbun-
den.  

Betroffene Schutzgüter 

Die Staubentwicklung ist mit möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und 
Boden verbunden. 

Schallemissionen des Maschineneinsatzes 

Beschreibung der Wirkung 

Beim Räumen der Fläche sowie im Rahmen der abschließenden Rekultivierung kom-
men Maschinen zum Einsatz. Das Ausmaß der hieraus resultierenden Schallemissio-
nen hängt im Wesentlichen von der Zahl der Fahrzeuge sowie der Art der Betriebs-
dauer der Geräte ab. 

Während der Abbautätigkeit sind die Schallemissionen durch den Saugbagger sowie 
durch die Aufbereitung und die Verladung der Kiese und Sande relevant.  

Die Arbeiten erfolgen werktags von 6:00 bis 22:00 Uhr. Für den Abbau der Flächen 
wird eine Dauer von 16 Jahren veranschlagt. Die vorhergehende Räumung und ab-
schließende Rekultivierung erfolgt sukzessive entsprechend der Abbautätigkeit. Nach 
voraussichtlich 20 Jahren sind die Abgrabung und die Rekultivierung abgeschlossen. 

Betroffene Schutzgüter 

Die baubedingten Schallemissionen sind mit möglichen Auswirkungen auf die Schutz-
güter Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, sowie Pflanzen und Tiere 
verbunden. Hierbei ist besonders zu prüfen, inwiefern Beeinträchtigungen durch Ge-
räusche in der Nähe von Siedlungsbereichen und Vergrämung störungsempfindlicher 
Tierarten zu erwarten sind. 

Visuelle Störwirkung des Maschineneinsatzes und durch Personen  

Beschreibung der Wirkung 

Die Fahrzeugbewegungen während des Abraums der Fläche und der Rekultivierung 
sowie der Einsatz des Saugbaggers verursachen neben den genannten Schallemissi-
onen Störungen für die Umgebung. Das Ausmaß hängt im Wesentlichen von der Zahl 
der Fahrzeuge sowie der Art und der Betriebsdauer von Geräten ab.  
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Für die Abgrabung wird eine Betriebszeit von 20 Jahren veranschlagt. Die tägliche Ar-
beitszeit beträgt 16 Stunden, von 06:00 bis 22:00 Uhr. Vor allem in den dunklen Win-
termonaten ist insbesondere für die Aufbereitungsanlage eine Beleuchtung erforder-
lich.  

Betroffene Schutzgüter 

Baubedingte visuelle Störwirkungen können insbesondere für das Schutzgut Pflanzen 
und Tiere relevant sein. Darüber hinaus können sich temporäre Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft und die Erholungseignung des Gebietes und damit für das 
Schutzgut Mensch ergeben.  

Lagerung des Abraums und Oberbodens 

Beschreibung der Wirkung 

Eine Abraumhalde ist für den Betrieb und insbesondere für den Bau der Dichtschürze 
zwingend erforderlich. Der Oberboden wird in Mieten aufgesetzt. Die Zwischenlage-
rung erfolgt zeitlich beschränkt.  

Betroffene Schutzgüter 

Neben den direkten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden können sich durch even-
tuelle Verdichtungen Auswirkungen für den Grundwasserhaushalt ergeben. Bei einer 
Aufhaldung sind zudem Auswirkungen auf das Landschaftsbild möglich.  

Einsatz einer Brunenanlage im Hochwasserfall 

Beschreibung der Wirkung 

In den Bauphasen der Dichtschürze wird zusätzlich ein Hochwasserschutzbrunnen in 
Betrieb genommen. Im Übergang zur Fertigstellung der Dichtschürze wird dieser den 
Grundwasserspiegel im Hochwasserfall in einem angemessenen Maße absenken. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist im Hydrogeologischen Gutachten der LIPPE 

WASSERTECHNIK GMBH (2022 vgl. Anlage 11) dargelegt (vgl. Kap. 4.8.1). 

Betroffene Schutzgüter 

Die Absenkung des Grundwasserspiegels beschränkt sich nicht auf Esserden und die 
Bereiche hinter dem Banndeich, sondern die Bereiche vor dem Banndeich können 
gleichfalls betroffen sein. Neben dem Schutzgut Wasser ist dieses in besonderem 
Maße für die Schutzgüter Mensch sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter von 
Bedeutung.  
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Betroffene Schutzgüter 

Neben dem Schutzgut Boden ist durch den Abbau der Kiese und Sande über den Ein-
griff in das Grundwasser das Schutzgut Wasser betroffen. Darüber hinaus können sich 
bei der Betroffenheit von Bodendenkmälern Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur 
und sonstige Sachgüter ergeben.  

5.3.3. Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Errichtung der Dichtschürze 

Beschreibung der Wirkung 

Zur Sicherung der hinter dem Banndeich gelegenen Ortslage Esserden wird im Nord-
see mit dem anfallenden Abraum eine Dichtschürze hergestellt. Sie erstreckt sich im 
Wesentlichen über die Nord-Ostböschung des Sees. Durch diese Maßnahme wird der 
durch die Abgrabung verkürzte Fließweg des Grundwassers ersetzt, da das Material 
um ein Vielfaches undurchlässiger als Kiese und Sande des Quartärs ist.  

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist im Hydrogeologischen Gutachten der LIPPE 

WASSERTECHNIK (2022) (vgl. Anlage 11) dargelegt (vgl. Kap. 4.2.5).  

Betroffene Schutzgüter 

Durch die Errichtung der Dichtschürze ergeben sich Auswirkungen für die Schutzgüter 
Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Fläche, Boden, Wasser sowie 
kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. 

Naturnahe Rekultivierung der Abgrabung 

Beschreibung der Wirkung 

Nach Abschluss der Abgrabungstätigkeit sollen die entstandenen Gewässer naturnah 
rekultiviert werden.  

Vorgesehen ist insbesondere  die Gestaltung von Röhrichtflächen im Bereich der Sand-
spülfläche und der Grabenverbindung südlich der Hoflage Brauer.  

Betroffene Schutzgüter 

Die naturnahe Rekultivierung des Gewässers hat Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser und Klima. Darüber hinaus können sich Auswir-
kungen auf das Schutzgut Landschaft und die Erholungseignung des Gebietes und 
damit für das Schutzgut Mensch ergeben. 
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Berücksichtigung der Auswirkung 

Die Nutzungen der Immissionsflächen werden erfasst und die mögliche Beeinträchti-
gung beurteilt. Dabei werden die Ergebnisse des Fachgutachtens übernommen (vgl. 
Kap. 4.2.4.2).  

Schallemissionen des Maschineneinsatzes 

Erläuterung 

Während der Abgrabungsphase und der Rekultivierung können im Bereich der Abgra-
bung und der Schiffsbeladestelle sowie beim Transport der Kiese und Sande tempo-
räre Beeinträchtigungen durch Lärmemissionen auftreten. 

Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten verwendeten Baumaschinen entsprechen 
dem Stand der Technik. Die Einhaltung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-
nung (32.BIMSCHV) wird gewährleistet. Dennoch ist in Spitzenzeiten eine erhöhte Ge-
räuschbelastung möglich, die sich nachteilig auf das Wohlbefinden und die Gesundheit 
des Menschen auswirken kann. 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Für das Schutzgut Mensch ergeben sich durch die Nähe des Vorhabens zu Siedlungs-
flächen Auswirkungen bezüglich der Aspekte Wohnen, Wohnumfeld und Gesundheit. 

Die Raumnutzung wird im Hinblick auf die hierauf wirkende Geräuschbeeinflussung 
untersucht. Dabei wird entsprechend der Angaben in den Flächennutzungsplänen zwi-
schen Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen und gewerblichen Bauflächen diffe-
renziert. Zudem erfolgt eine Unterscheidung zwischen bestehenden und geplanten 
Bauflächen. Relevante Auswirkungen entstehen, wenn die voraussichtlichen Schal-
limmissionen einen festgelegten Wert überschreiten. Dabei werden die Ergebnisse des 
Fachgutachtens übernommen (vgl. Kap. 4.2.4.1). 

Visuelle Störwirkung des Maschineneinsatzes und durch Personen 

Erläuterung 

Der Maschineneinsatz in der Bauphase hat für die Dauer von etwa 20 Jahren Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild und damit auf das Wohnumfeld und die Erholungseig-
nung des Gebietes.  

Berücksichtigung der Auswirkung 

Die Ergebnisse, die bei der Untersuchung des Schutzgutes Landschaft gewonnen wer-
den konnten (vgl. Kap. 8.8), werden übernommen und hinsichtlich ihrer Relevanz für 
die Erholungseignung des Gebietes untersucht.  
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8.1.2. Methodisches Vorgehen 

8.1.2.1. Datengrundlage 

Grundlage für eine Beurteilung des Schutzgutes Mensch bietet der geltende Flächennutzungs-
plan der Stadt Rees (URL vom 21.09.2021: https://www.stadt-rees.de/bauen-wirtschaft/flae-
chennutzungsplan/fnp-west.pdf?cid=pj7). Die ausgewiesenen Erholungseinrichtungen wur-
den dem Datenbestand der verschiedenen Routenplaner entnommen (URL vom 20.09.2021: 
https://www.radroutenplaner.nrw.de/) (URL vom 21.09.2021: https://www.ich-geh-wan-
dern.de). 

Die Ergebnisse der Immissionsschutzgutachten werden berücksichtigt (UPPENKAMP UND PART-

NER 2022A, UPPENKAMP UND PARTNER 2022B) (vgl. Kap. 4.2.4.1 und 4.2.4.2) 

Wichtige Hinweise bieten zudem die Ergebnisse, die bei der Untersuchung der Umweltver-
träglichkeit des Vorhabens für die Schutzgüter Fläche, Wasser und Landschaft gewonnen wer-
den konnten (vgl. Kap. 8.3, 8.5 und 8.8). 

8.1.2.2. Bewertungsmethode 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit wird hin-
sichtlich der bestehenden Situation für die Gesundheit, der bestehenden Wohnumfeldqualität sowie der 
Erholungseignung beurteilt.  

Methode zur Bewertung der Erheblichkeit/Konfliktintensität bei Beeinträchtigung der Gesund-
heit des Menschen  

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Menschen ist in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG festgeschrieben. 
Jegliche Beeinträchtigung der Gesundheit des Menschen ist aus diesem Grunde mit einer sehr hohen 
Konfliktintensität verbunden. 

Zur Beurteilung einer möglichen Gefährdung der Gesundheit des Menschen durch das Vorhaben wer-
den die geltenden gesetzlichen Standards zugrunde gelegt. Werden die dort festgelegten Grenzwerte 
eingehalten bzw. unterschritten, kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben mit keinen ne-
gativen Auswirkungen für die Gesundheit des Menschen verbunden ist.  

Belastung durch Lärmimmissionen 

Relevant für das Vorhaben sind insbesondere die Grenzwerte für Lärmimmissionen. 

Schallimmissionen unterliegen den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 
Die TA Lärm (1998), als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift, konkretisiert die gesetzlichen An-
forderungen. Die TA Lärm (1998) bzw. die AVV Baulärm (1970) dienen dem Schutz der Allgemeinheit 
und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen. Dabei gelten die folgenden Richtwerte: 

 

 

 

https://www.radroutenplaner.nrw.de/
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Belastung durch Staubimmissionen 

Die Schutzwürdigkeit einzelner Bereiche gegenüber der Einwirkung luftverunreinigender Stoffe ergibt 
sich aus den Richtwerten der TA Luft. Der Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit durch 
luftverunreinigende Stoffe ist demnach sichergestellt, wenn die ermittelte Gesamtbelastung (Vorbelas-

tung und Zusatzbelastung) der Immissionswerte bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet (vgl. Tab. 
7). Diese müssen flächendeckend eingehalten werden.  

Werden die aufgeführten Werte überschritten, hat dieses immer eine sehr hohe Konfliktintensität zur 
Folge. 

Tab. 7: Für den Schutz der menschlichen Gesundheit zulässige Immissionswerte von Luftschad-
stoffen gemäß TA LUFT  

Schutzwürdi-
geit/Emp-

findlichkeit 

Immis-
sions-

ort 
Stoff/Stoffgruppe 

Konzent-
ration 
µg/m³ 

Mitte-
lungszeit-

raum 

Zulässige Über-
schreitungshäu-
figkeit im Jahr 

Irrelevanz-
schwelle 

Sehr hoch flächen-
deckend 

Feinstaub 
(PM10) 

40 Jahr - 3,0 % des Im-
missionswerts  
(Jahresmittel-

wert) 
50 24 Stun-

den 35* 

Stoff/Stoffgruppe 
Deposi-

tion 
g/(m²xd) 

Mitte-
lungszeit-

raum 

Zulässige Über-
schreitungshäu-
figkeit im Jahr 

Irrelevanz-
schwelle 

Staubniederschlag (nicht 
gefährdender Staub) 0,35 Jahr -- - 

 

Methode zur Bewertung der Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit der Bedeutung für die Naherho-
lung und Erholungseinrichtungen sowie die Wohnumfeldqualität 

Die Erholungseignung eines Raumes wird unter den Kriterien Landschaftserleben, Erholungsinfrastruk-
tur und Erreichbarkeit beurteilt. Davon abhängig ist in hohem Maße auch die Wohnumfeldqualität. 
Grundsätzlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Qualität des Landschaftsbildes und der 
Eignung eines Gebiets, insbesondere für die ruhige, landschaftsbezogene Erholung. Aus diesem 
Grunde werden die Ergebnisse, die im Rahmen der Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens 
für das Landschaftsbild gewonnen wurden, übernommen (vgl. Kap. 8.8).  

Zusätzlich werden die bestehenden Erholungseinrichtungen erfasst und ihre Schutzwürdigkeit entspre-
chend ihrer Bedeutung beurteilt. Beeinträchtigungen für die Erholungseignung ergeben sich, wenn be-
stehende Erholungseinrichtungen oder -möglichkeiten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt genutzt 
werden können. Einen Überblick bietet Tab. 8. Entsprechend dem Grad ihre Schutzwürdigkeit ergeben 
sich unterschiedliche Konfliktintensitäten. 





https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo.html


https://www.nrw-tourismus.de/rheinradweg
https://www.nrw-tourismus.de/rheinradweg


https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/
https://www.ekl.nrw.de/ekat/
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Lärmschutz 

Der als Gewinnungsgerät eingesetzte Schwimmbagger wird mit Elektromotoren ange-
trieben und mit geräuscharmen Eimerketten und speziellen Umlenk- und Führungsrol-
len ausgerüstet, wodurch die früher aufgetretenen Lärmbelastungen auf einen Bruch-
teil reduziert werden. 

Die Maschinen der Aufbereitungsanlage werden ebenfalls elektrisch angetrieben. 
Laute Geräte werden entsprechend den technischen Gegebenheiten eingehaust, so-
weit dies durch die TA Lärm notwendig wird, ggf. durch Schallschutzwände abge-
schirmt.  

Erdbaugeräte sind entsprechend dem Stand der Technik schallgedämpft und werden 
durch eine eigene Fachwerkstatt in einem einwandfreien Zustand erhalten. 

Sicherung der Bandbrücke über die Wardtstraße 

Die Bandbrücke besteht aus einer Stahlbaukonstruktion, die einen ausreichenden re-
gelkonformen Freiraum zur Straße und zu den begleitenden Wegen einhält. Auffang-
wannen und Leitbleche vermeiden ein etwaiges Herunterfallen von Kies- und Sandkör-
nern sowie von Tropfwasser auf die Straße. 

Schiffsverladung  

Die geförderten Kiese und Sande werden mit einer Bandanlage von der Aufbereitungs-
anlage zur Schiffsbeladestelle am Rheinufer transportiert und von dort direkt auf Trans-
portschiffe verladen.  

Das vorhabenbedingte Verkehrsaufkommen in den angrenzenden Siedlungsbereichen 
beschränkt sich dadurch auf die Anfahrten der Belegschaft, so dass die Lärm- und 
Schadstoffbelastung in den betroffenen Bereichen erheblich reduziert werden kann. 
Darüber hinaus wird ein potentielles Risiko von Verkehrsunfällen vermieden.  

8.1.5. Auswirkungsprognose/Risikoanalyse 

Temporäre Flächeninanspruchnahme durch die Betriebsflächen 

Im Randbereich der Abgrabung werden etwa 9 ha temporär als Betriebsflächen in An-
spruch genommen.  

Bestehende Elemente oder Bereiche mit einer Schutzwürdigkeit für das Schutzgut 
Mensch sind nicht betroffen.  
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Darüber hinaus ist durch die naturnahe Gestaltung der Abgrabung eine Optimierung des Land-
schaftsbildes zu erwarten (vgl. Kap. 8.8.5), was sich positiv auf die Erholungseignung des 
gesamten Gebietes auswirken wird.  

8.1.6. Null-Variante 

Bei Umsetzung der Null-Variante könnte der Erholungswald mit einer Größe von ca. 3.000 m² 
erhalten bleiben. Aufgrund der bestehenden Trockenschäden ist jedoch zu vermuten, dass er 
seine Funktionsfähigkeit als Erholungswald zukünftig ohnehin nicht mehr oder nur noch stark 
eingeschränkt erfüllen kann.  

Ohne Abgrabung wären zudem auch eine Optimierung des Landschaftsbildes sowie eine po-
tentielle Nutzung des neuen Abgrabungsgewässers für Erholungszwecke nicht möglich. Eine 
entsprechende positive Entwicklung des Gebietes für die Erholungseignung könnte nicht initi-
iert werden.  

8.1.7. Wechselwirkungen mit den weiteren Schutzgütern 

Wechselwirkungen ergeben sich insbesondere zum Schutzgut Landschaft. Da durch das Vor-
haben aufgrund der Anreicherung des Gebietes mit niederrheinischen Strukturen von einem 
optimierten Landschaftsbild ausgegangen werden kann (vgl. Kap. 8.8.5), sind auch für die 
Erholungseignung des Gebietes Verbesserungen zu erwarten.  
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bzw. nur geringen Störreizen ausgesetzten Bereichen und Arten. Bestehende Vorbe-
lastungen und damit einhergehende Gewöhnungseffekte müssen immer Berücksichti-
gung finden.  

Ausgegangen wird von einer Abbauphase von etwa 16 Jahren. Die Rekultivierung soll 
nach insgesamt etwa 20 Jahren abgeschlossen sein. Während dieser Zeit sind neben 
dem Einsatz des Saugbaggers, der Transport der Kiese und Sande sowie die Verlade-
tätigkeit mit einer möglichen Geräuschentwicklung verbunden.  

Berücksichtigung der Auswirkung 

Das faunistische Arteninventar wird erfasst und bewertet. Nachfolgend erfolgt eine Ab-
schätzung der möglichen Beeinträchtigungen. 

Visuelle Störwirkung des Maschineneinsatzes und durch Personen 

Erläuterung 

Neben den visuellen Störungen durch den Maschineneinsatz ist während der Bau-
phase insbesondere eine verstärkte visuelle Präsenz von Personen von Bedeutung. 
Diese Präsenz kann für sensible Fauna-Arten (vor allem Vögel und auch Säugetiere) 
einen ernstzunehmenden und relevanten Störfaktor darstellen. Mögliche Folgen sind 
die Beeinträchtigung faunistischer Habitate sowie die Vertreibung sensibler Arten, aber 
auch deren Anlockung. 

Betroffen sind neben Abgrabungs-, Transport und Verladeflächen auch die angrenzen-
den Bereiche. Die Störungen können sich in ungeschützten Bereichen bis in 500 m 
Entfernung von der Störquelle auswirken. Dieses gilt jedoch nur bei bisher ungestörten 
bzw. nur geringen Störreizen ausgesetzten Bereichen und Arten. Bestehende Vorbe-
lastungen und damit einhergehende Gewöhnungseffekte müssen immer Berücksichti-
gung finden.  

Ausgegangen wird von einer Betriebsphase von etwa 20 Jahren. Eine verstärkte Prä-
senz von Maschinen und Personen ist lediglich während der Räumung der Flächen 
und der Rekultivierung zu erwarten. In der Abbauphase beschränken sich die Arbeiten 
ansonsten auf die Führung des Saugbaggers, die Arbeiten an der Aufbereitungsanlage 
und die Verladetätigkeit am Rheinufer. 

Bei Arbeitszeiten von 06:00 bis 22:00 Uhr ist insbesondere in den dunklen Wintermo-
naten eine Beleuchtung der Betriebsanlagen erforderlich. Dieses künstliche Licht lockt 
Insekten an. Etwa 30 bis 40 Prozent der von künstlicher Beleuchtung angezogenen 
Insekten sterben wenig später durch Überhitzung, Dehydration oder Räuberei. Auch 
Vögel werden durch besonders starke Lichtquellen in ihrem Zugverhalten gestört. 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Das faunistische Arteninventar wird erfasst und bewertet. Nachfolgend erfolgt eine Ab-
schätzung der möglichen Beeinträchtigungen. 
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Naturnahe Gestaltung der zusätzlichen Ausgleichsflächen 

Erläuterung 

Die naturnahe Gestaltung der zusätzlichen Ausgleichsflächen hat Auswirkungen auf 
die Lebensraumqualität der betroffenen Flächen.  

Vorgesehen sind eine Extensivierung der weiträumigen Grünlandflächen und die An-
lage flacher Flutmulden. Die Flächen sind nach Möglichkeit zu beweiden, so dass die 
schlammigen Uferbereiche der Flutmulden weitgehend offen und vegetationsfrei ge-
halten werden können.  

Zusätzlich wird auf einer Fläche von ca. 2,1 ha eine Ackerbrache durch Selbstbegrü-
nung entwickelt. 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Der geplante Biotopbestand wird erfasst und bezüglich seiner potentiellen Qualität als 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere beurteilt. 

8.2.2. Methodisches Vorgehen 

8.2.2.1. Datengrundlage 

Grundlage für die Betrachtung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen bieten die flächendecken-
den Kartierungen (vgl. Kap. 4.2.1). Zufallsbeobachtungen werden ebenfalls berücksichtigt. 

Zusätzlich werden die Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LA-
NUV) (URL vom 22.07.2021: https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/daten-und-informations-
dienste/infosysteme-und-datenbanken) herangezogen.  

Die Ergebnisse, die im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (vgl. Kap. 4.2.3) sowie der 
Artenschutzrechtlichen Prüfung (vgl. Kap. 4.2.2) gewonnen wurden, werden übernommen. 

8.2.2.2. Bewertungsmethode 

Methode zur Bewertung der Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit der Biotope und Lebensräume 

Die Erfassung der Biotoptypen sowie die Bewertung erfolgen auf der Grundlage des Verfahrens des 
LANDESAMTES FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN (LANUV 2008). 
Dabei werden den Biotoptypen bis zu 10 Wertpunkten zugeordnet. Zusätzlich wird als Qualitätskriterium 
die Zuordnung der Biotoptypen in die Rote Liste (BFN 2017), die Ausweisung als Lebensraumtyp gemäß 
FFH-Richtlinie sowie die Schutzausweisung des Gebietes gemäß BNatSchG bzw. LNatSchG NRW be-
rücksichtigt. 

Bei einer vorhabenbedingten Beeinträchtigung der Biotope und Lebensräume ergeben sich entspre-
chend unterschiedliche Konfliktintensitäten. 
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- Zur Erhaltung des Bienener Altrheins, des Millinger und des Hurler Mee-
res als eines der letzten Altrheinsysteme am Niederrhein,  

- Aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und landeskundlichen 
Gründen sowie wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und hervor-
ragenden Schönheit des Landschaftsraumes,  

- Die Festsetzung erfolgt des Weiteren zur Bewahrung und Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebens-
räume von gemeinschaftlichem Interesse gem. Art. 4 Abs. 4 i. V. m. Art. 
2 Abs. 2 der Richtlinie 92/43/EWG. 

Landschaftsschutzgebiete 

Sämtliche Flächen vor dem Banndeich mit Ausnahme der NSG sowie einiger Hoflagen 
sind als Landschaftsschutzgebiet (LSG) ausgewiesen. 

LSG-4102-0002: LSG Rheinufer 

Hiervon sind sämtliche Bereiche westlich der Rheinbrücke betroffen. 

LSG-4204-0003: LSG im Bereich der Rees-Bislicher Rheinniederung einschließlich der 
Reeser Rheinaue 

Östlich der Rheinbrücke nördlich und südlich der Wardtstraße liegen Teilflächen 
des LSG. 

LSG-4204-0005: LSG-Im Vogelschutzgebiet im Bereich der Rees-Bislicher Rheinnie-
derung einschließlich der Reeser Rheinaue 

Östlich der Rheinbrücke ist das Rheinufer betroffen. 

Geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG NRW 

Insbesondere am Rheinufer sind zahlreiche gem. § 30 BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG 
NRW geschützte Biotope verzeichnet. Es handelt sich dabei zu einem großen Teil um 
die mit einer Anuellenflur bestandenen unverbauten Uferbereiche sowie einige an-
grenze Röhrichtbestände, Weidenwälder und Flutrasen. 

Auch die Rosau stellt ein geschütztes Biotop dar. Es handelt sich um einen Altarm mit 
angrenzenden Röhrichten und Flutrasenbeständen.  

Darüber hinaus stellt der kleine Kolk südlich des Sommerdeiches ein geschütztes Bio-
top dar (URL vom 21.10.2021: http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlin-
fos/de/atlinfos.extent). 

Die Grenzen der verzeichneten geschützten Biotope stimmen aufgrund der fortschrei-
tenden Entwicklung der Flächen nicht in allen Fällen mit den Abgrenzungen der Bio-
toptypenkartierung aus dem Jahre 2020 überein.  

Einen Überblick bieten Tab. 11 und Karte 2a. 

http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent
http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent
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Tab. 11: Geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet 

Gesetzlich geschützter Biotop NRW-Biotoptyp 
Lage 

Kennung Bezeichnung Code Bezeichnung 

BT-4204-0008-
2010 

stehende Binnengewässer (natürlich o. naturnah, 
unverbaut) FC5 Auenkolk, Woye Südlich Som-

merdeich 
BT-4204-1108-
2011 

stehende Binnengewässer (natürlich o. naturnah, 
unverbaut) FC0 Altarm Rosau 

BT-4204-1109-
2011 

stehende Binnengewässer (natürlich o. naturnah, 
unverbaut) CF1 Röhrichtbestand nied-

rigwüchsiger Arten Rosau 

BT-4204-1367-
2011 

stehende Binnengewässer (natürlich o. naturnah, 
unverbaut) EC5 Flutrasen Rosau 

BT-KLE-00327 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen EC5 Flutrasen Rheinufer 

BT-KLE-00336 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00341 Auwälder AE0 Weidenwald Rheinufer 

BT-KLE-00342 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00344 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen EC5 Flutrasen Rheinufer 

BT-KLE-00345 Stehende Binnengewässer (natürlich oder natur-
nah, unverbaut) FD0 Stehendes Kleinge-

wässer Rheinufer 

BT-KLE-00348 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00349 Röhrichte CF0 Röhrichtbestand Rheinufer 

BT-KLE-00354 Auwälder AE0 Weidenwald Rheinufer 

BT-KLE-00355 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen EC5 Flutrasen Rheinufer 

BT-KLE-00358 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00359 Auwälder AE0 Weidenwald Rheinufer 

BT-KLE-00360 Auwälder AE0 Weidenwald Rheinufer 

BT-KLE-00362 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen EC5 Flutrasen Rheinufer 

BT-KLE-00363 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00365 Röhrichte CF0 Röhrichtbestand Rheinufer 

BT-KLE-00367 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00368 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00370 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00372 Röhrichte CF0 Röhrichtbestand Rheinufer 

BT-KLE-00374 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 
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Gesetzlich geschützter Biotop NRW-Biotoptyp 
Lage 

Kennung Bezeichnung Code Bezeichnung 

BT-KLE-00375 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00378 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00386 Röhrichte CF0 Röhrichtbestand Rheinufer 

BT-KLE-00390 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00391 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00392 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen EC5 Flutrasen Rheinufer 

BT-KLE-00394 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00395 Röhrichte CF0 Röhrichtbestand Rheinufer 

BT-KLE-02149 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03878 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03892 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03893 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03894 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03895 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03896 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03897 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03898 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03899 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-03900 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

 

Biotopverbundflächen 

VB-D-4102-897: Teilflächen des Vogelschutzgebietes unterer Niederrhein 

Der Bereich umfasst alle die Flächen des Vogelschutzgebietes Unterer Nie-
derrhein, die nicht durch FFH- oder NSG-Ausweisung geschützt sind. 
Schutzziel ist der Erhalt der Funktion als Rast-, Überwinterungs- und Brut-
raum für ziehende und nicht ziehende Vogelarten. 
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8.2.3.1.2. Vegetation  

Potenzielle natürliche Vegetation (PNV) 

Die PNV der überfluteten Rheinaue wird hauptsächlich durch Hartholzauwälder, auf tief 
gelegenen Flächen auch Silberweidenwälder, bestimmt. In den Bereichen vor dem 
Sommerdeich wären ohne Einfluss des Menschen Feldulmen-Eschen-Auwälder im 
Komplex mit Silberweiden-Auwald anzutreffen. Zwischen Sommerdeich und Bann-
deich wären dem Feldulmen-Eschen-Auwald ein Traubenkirschen-Schwarzerlen-
Eschenwald beigemischt. Hinter dem Banndeich wäre ein Flattergras-Buchenwald an-
zutreffen (BFN 2010). 

Biotop- und Nutzungstypen 

Die der gesamten Untersuchung zugrundeliegende Biotoptypenkartierung wurde im 
Sommerhalbjahr 2020 durchgeführt Die Erfassung erfolgte entsprechend den Metho-
denstandards des LANUV (2008) unter Berücksichtigung der methodischen Ergänzun-
gen (LANUV 2016a, LANUV 2016b). 

Einen Überblick bieten Tab. 17 und Karte 2a. 

Auenwälder (Code: AE) 

Entlang des Rheins und am nördlichen Rand des Untersuchungsraums im Bereich der 
Rosau sind Auenwälder (AE) zu finden.  

An der Rosau besteht die Baumschicht aus Silber-Weide (Salix alba) und Gemeiner 
Esche (Fraxinus excelsior). Die Strauchschicht setzt sich aus Blutrotem Hartriegel 
(Cornus sanguinea), Eingriffeligem Weißdorn (Crataegus monogyna), Gewöhnlicher 
Schlehe (Prunus spinosa) und Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) zusammen.  

In Rheinnähe setzt sich der Weiden-Auenwald (AE) aus verschiedenen Weidenarten 
(Salix) zusammen. Zu finden sind Silber-Weide (Salix alba), Bruch-Weide (Salix fragi-
lis), Purpur-Weide (Salix purpurea) und Korb-Weide (Salix viminalis). In geringer An-
zahl sind Schwarz-Pappel-Hybriden (Populus nigra-Hybriden), Eschen-Ahorn (Acer 
negundo) und als Totholz gekennzeichnete Gehölze vorhanden. Die Krautschicht setzt 
sich vorwiegend aus der Großen Brennnessel (Urtica dioica), Kratzbeere (Rubus cae-
sius), Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) und dem Wasser-Knöterich (Persicaria 
amphibia) zusammen. Stellenweise ist auch die Rote-Liste-Art Kleines Flohkraut (Puli-
caria vulgaris) vertreten. 

Gehölze, Hecken, Baumreihen und -gruppen, Einzelbäume (Code: BA, BB0, BD0, BD3, BE, 
BF, BF3, BG, BH) 

Im Untersuchungsgebiet werden die Acker- und Grünlandflächen von Einzelgehölzen, 
Gehölzstreifen sowie Gebüsch- und Heckenstrukturen (BF3/BG3, BD3 und BB0/BD0) 
unterschiedlicher Altersgruppen gesäumt. Es handelt sich überwiegend um Hybrid-
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Acker und Ackerbrache (Code: HA0, HB) 

Das Zentrum des Untersuchungsgebiets wird durch ausgedehnte Ackerflächen ge-
prägt. Sie sind intensiv bewirtschaftet. Vorherrschende Feldfrüchte sind Mais und Kar-
toffeln. 

Hochstauden-, Saum- und Ruderalfluren, sowie Röhrichte (Code: CF, K) 

Die Hochstaudensäume entlang von Wegen und landwirtschaftlich genutzten Flächen 
werden von nitrophilen Arten bestimmt. Zu nennen sind die Große Brennnessel (Urtica 
dioica) und die Zaunwinde (Convolvulus arvensis). 

Artenreichere Bestände mit eingestreuten Röhrichtflächen finden sich entlang der Ro-
sau. Dort sind Arten wie die Wasser-Minze (Mentha aquatica), Acker-Kratzdistel (Cir-
sium arvense), Große Brennnessel (Urtica dioica), Sumpf-Ziest (Stachys palustris), Bit-
tersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara) und Schilf (Phragmites australis) vertre-
ten.  

Am Ufer des Rheins konnten sich ausgedehnte Hochstaudenfluren und kleinere Röh-
richtflächen entwickeln. Zu finden sind das Kleine Flohkraut (Pulicaria vulgaris), die 
Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), die Küsten-Kamille (Tripleurospermum mariti-
mum), Gänse-Fingerkraut (Potentilla anserina), Floh-Knöterich (Persicaria maculosa), 
Wilde Sumpfkresse (Rorippa sylvestris) und Gemeiner Blutweiderich (Lythrum salica-
ria) sowie die Zucker-Spitzklette (Xanthium saccharatum) und die Österreichische 
Sumpfkresse (Rorippa austriaca). 

Vegetationsarme oder -freie Bereiche (GF) 

Bei niedrigeren Wasserständen sind weite Bereiche des Rheinufers durch relativ ve-
getationsarme Sand- und Schlammfluren gekennzeichnet. Je nach Feuchtegrad ändert 
sich der Flächenanteil der Vegetationsdecke und die Artenzusammensetzung. In vielen 
kleinen Bereichen findet man Weiden- (Salix) und Pappeljungwuchs (Populus).  

Gewässer (Code: FC, FD, FG, FN, FO) 

Die südliche Untersuchungsgebietsgrenze bildet der Rhein (FO). Er ist begradigt und 
als Schifffahrtsstraße ausgebaut. Dauerhaft wasserführend ist das Abgrabungsgewäs-
ser (FG) im Westen, welches außerhalb des Untersuchungsgebietes eine Anbindung 
an den Rhein aufweist und über eine Bootsanlegestelle verfügt. Ein weiteres Abgra-
bungsgewässer findet sich östlich der B67. Darüber hinaus liegen im Untersuchungs-
raum weitere temporäre Kleingewässer (FD) und ein Graben (FN) an der Ortsgrenze 
Esserden, die im Kartierungszeitraum 2020 keine Wasserführung aufwiesen. 

Siedlungsbereiche (Code: HJ, HK3, HK4, HM, SB, SB5, SG, VA, VB7, VF0, VF1) 

Das Gebiet wird von unbefestigten Wirtschaftswegen sowie befestigten Wegen und 
Straßen (VB7/VF1, VF0) mit begleitenden Straßen- und Wegsäumen (VA/K) durchzo-
gen. Sie dienen der Erschließung der Ortslage Esserden (SB/SC) sowie der rheinna-
hen Flächen mit ihren Gebäuden (SC/VF0) und Hofanlagen (SB5). Die Siedlungsflä-
chen sind von Gartenbereichen und Grünanlagen (HJ, HM) durchzogen.  
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Tab. 12: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 

Biotoptyp Fläche 

Code Bezeichnung (m²) (%) 

Wälder 
AE Weidenwald 54.525 1,08 

Wälder gesamt 54.525 1,08 
Gehölze 

BA Feldgehölz 2.136 0,04 
BB0 Gebüsch, Strauchgruppe 34.894 0,69 
BD0 Hecke 1.879 0,04 
BD3 Gehölzstreifen 26.538 0,53 
BE Ufergehölz 8.217 0,16 
BF Baumreihe / Baumgruppe 19.917 0,40 
BF3 Einzelbaum 12.849 0,26 
BG3 Kopfbaum 3.370 0,07 
BH Alleen 5.038 0,10 

Gehölze gesamt 114.838 2,28 
Röhrichte 

CF Röhricht 203 0,004 
Röhrichte gesamt 203 0,004 
Grünland 

EA Intensivwiese 181.843 3,16 
EB Intensiv(mäh)weide 1.435.969 28,52 
EC Feuchtwiese / -weide oder Nasswiese / -weide 59.972 1,19 
ED Magerwiese / -weide 6.495 0,13 
EE Brachgefallenes Intensivgrünland  2.974 0,06 

Grünland gesamt 1.687.253 33,51 
Gewässer 

FC Altarm / Altwasser 1.917 0,04 
FD Kleingewässer 5.113 0,10 
FG Abgrabungsgewässer 56.055 1,11 
FN Graben 3.602 0,07 
FO Fluss 715.970 14,22 
GF Vegetationsarme oder -freie Uferbereiche 87.345 1,73 

Gewässer gesamt 870.002 17,28 
Kulturbiotope 

HA0 Acker 1.624.412 32,26 
HB Ackerbrachen 17.555 0,35 
HJ Garten 20.873 0,41 

HK3 Streuobstweide 14.831 0,29 
HK4 Obstbaumplantage mit Niederstamm 51.771 1,03 
HM Grünanlage / Park 59.596 1,18 

Kulturbiotope gesamt 1.789.038 34,34 
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Biotoptyp Fläche 

Code Bezeichnung (m²) (%) 

Hochstaudenfluren 
K Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren 78.265 1,55 

Hochstaudenfluren gesamt 78.265 1,55 
Siedlungsflächen 

SB Wohnbauflächen 93.493 1,86 
SB5 Landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche 89.866 1,78 
SC Siedlungsflächen, Gewerbegebiete 22.191 0,44 
VA Straßenbegleitgrün 37.185 0,74 
VB7 Unversiegelte Wege 10.376 0,21 
VF0 Versiegelte Flächen (Gebäude, Straßen, Wege, etc.) 185.087 3,68 
VF1 Teilversiegelte Flächen  3.232 0,06 

Siedlungsflächen gesamt 441.430 8,77 

Gesamt 5.035.554 100 

 

 

Gefährdete Pflanzenarten 

Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten (Rote Liste) sind vorwiegend in den Saum- und 
Hochstaudenfluren in der Nähe des Rheins oder des Sommerdeichs anzutreffen.  

Einen Überblick bieten Tab. 13 und Karte 2a. 
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Tab. 13: Nachweis gefährdete Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet im Jahre 2020 (METZING ET 

AL. 2018, RAABE ET AL. 2010) 

D = Deutschland, NW = Nordrhein-Westfalen, NRTL = Niederrheinisches Tiefland 

Rote Liste: 1  =  Vom Aussterben bedroht    
 2  =  Stark gefährdet   
 3  =  Gefährdet 
 G  =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes   
 R  =  durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet   
 V  =  Vorwarnliste  
 *  =  ungefährdet 

 

Pflanzenarte Rote Liste  
Standort 

Deutsch wissenschaftlich D NW NRTL 

Echtes Labkraut Galium verum * V * Rheinufer 

Feld-Mannstreu Eryngium campestre V * * Rheinufer, Sommerdeich 

Gewöhnlicher Hornklee Lotus corniculatus * V * Rheinufer, Sommerdeich 

Kleines Flohkraut Pulicaria vulgaris 3 3 3 Rheinufer 

Schnittlauch Allium schoenoprasum V * * Rheinufer 

Sumpf-Schafgrabe Achillea ptarmica * V * Rheinufer 
 

8.2.3.1.3. Tiere 

Säugetiere 

Weit verbreitete Arten 

Vermutlich wird das Gebiet von zahlreichen weit verbreiteten Säugetierarten, wie z.B. 
dem Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus), dem Feldhasen (Lepus europaeus), dem 
Reh (Capreolus capreolus), dem Rotfuchs (Vulpes vulpes), dem Steinmarder (Martes 
foina), dem Igel (Erinaceus europaeus), der Wanderratte (Rattus norvegicus) und eini-
gen Mäusearten sowie dem Maulwurf (Talpa europaea) besiedelt.  

Fledermäuse 

Darüber hinaus ist das Vorkommen von einigen gemäß § 44 BNatSchG geschützten 
Fledermausarten von Bedeutung. Nachgewiesen wurden die aus Tab. 14 ersichtlichen 
Arten bzw. Gattungen (GRAEVENDAL 2020). 

Das im Zuge der Erfassungen nachgewiesene Artspektrum umfasst insgesamt min-
destens 10 Fledermausarten.  

Im nahezu gesamten Untersuchungsgebiet konnte Aktivität von Zwergfledermäusen 
erfasst werden, sofern die entsprechenden Strukturen hierfür vorhanden waren. Im 
strukturarmen Offenland wurden wiederum kaum Fledermäuse angetroffen. 
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Eine individuenstarke Wochenstube (> 26 Individuen) der Zwergfledermaus wurde im 
Rathshof nachgewiesen. Davon ausgehend verläuft zudem mindestens eine Flug-
straße in das westliche Untersuchungsgebiet. 

Der umgebende Baumbestand sowie die hohen Bäume am Spykweg stellen vermutlich 
Paarungsquartiere für die Rauhautfledermaus dar. 

Die eigentlichen Abgrabungsbereiche sind geprägt durch eine intensive landwirtschaft-
liche Nutzung, weshalb ihre ökologische Wertigkeit hinsichtlich der Artengruppe Fle-
dermäuse als sehr gering einzustufen ist. Fledermausaktivität findet überwiegend ent-
lang geeigneter Baum- und Strauchvegetation statt. Hierbei scheinen die meisten line-
aren Strukturen im Raum als Leitlinien angenommen zu werden, da der Raum insge-
samt eine geringe Strukturvielfalt bietet.  

Tab. 14: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet im Jahre 2020 nachgewiesenen Fleder-
mäuse und ihre Gefährdung (GRAEVENDAL 2020, BFN 2009, MEINIG ET AL. 2010). 

Rote Liste: 1  =  Vom Aussterben bedroht    
 2  =  Stark gefährdet   
 3  =  Gefährdet 
 G  =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes   
 R  =  durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet   
 V  =  Vorwarnliste  
 *  =  Ungefährdet    

Artname Rote Liste FFH-Anhang 

Deutsch wissenschaftlich D NW NTL II IV 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus V 2 2  IV 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 * *  IV 

Großer Abendsegler Nyctalus noctua 3 V V  IV 

Kleinabendsegler Nyctalus leiseri G V V  IV 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus  D D  IV 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii G R R  IV 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii * G G  IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * *  IV 

Teichfledermaus Myoptis dasycneme G G G II IV 

Vertreter der Gattung Plecotus (auritus/austriatus)     IV 
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Nr. 

Name Rote Liste 
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Deutsch Wissenschaftlich D NRW NT 
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57. Star Sturnus vulgaris 3 3 3     
58. Steinkauz Athene noctua V 3 3   x  
59. Stieglitz Carduelis carduelis * * *     

60. Stockente Anas platyrhynchos * * V     

61. Sumpfmeise Poecile palustris * * *     

62. Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris * V V     
63. Türkentaube Streptopelia decaocto * V 2     
64. Turmfalke Falco tinnunculus * V V   x  
65. Wachtel Coturnix coturnis V 2 2     
66. Waldohreule Asio otus * 3 3   x  
67. Wiesenpieper Anthus pratensis 2 2 1  x   
68. Wiesenschafstelze Motacilla f. flava * * *     
69. Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * *     
70. Zilpzalp Phylloscopus collybita * * *     
71. Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis * * *  x   

 

 

Gastvögel 

Über die Brutvögel des Gebietes hinaus konnten im Sommer 2020 einige Gastvögel 
nachgewiesen werden (STERNA 2020). Bei diesen Arten kann davon ausgegangen wer-
den, dass sie in der näheren oder weiteren Umgebung nisten und das Untersuchungs-
gebiet zur Nahrungsaufnahme aufsuchen. 
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Tab. 16: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet im Sommer 2020 nachgewiesenen Gastvö-
gel und ihre Gefährdung (STERNA 2020, HÜPPOP ET. AL. 2013, NGRLV 2020, NWO 2017A, 
NWO 2017B) 

Rote Liste: 1  =  Vom Aussterben bedroht    
 2  =  Stark gefährdet   
 3  =  Gefährdet 
 G  =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes   
 R  =  durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet   
 V  =  Vorwarnliste  
 *  =  Ungefährdet    

Nr. 
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Deutsch Wissenschaftlich D NRW NT 

01. Blässgans Anser albifrons * *   x   

02. Flussseeschwalbe Sterna hirundo 2 3 3 x  x  

03. Flussuferläufer Actitis hypoleucos 2 0 0   x  
04. Gänsesäger Mergus merganser 3 R R  x   
05. Graureiher Ardea cinerea * * *    x 
06. Großer Brachvogel Numenius arquata 1 3 3  x x  
07. Habicht Accipiter gentilis * 3 3   x  
08. Heringsmöwe Larus fuscus * * *     
09. Kormoran Phalacrocorax carbo * * *    x 
10. Krickente Anas crecca 3 3 1  x   
11. Lachmöwe Larus ridibundus * * 1    x 

12. Löffelente Anasclypeata 3 3 1  x   

13. Löffler Platalea leucorodia R   x  x  

14. Mantelmöwe Larus marinus *       

15. Mauersegler Aous apus * * *     
16. Mittelmeermöwe Larus michahalis * R R     
17. Pfeifente Anas penelope R * *  x   
18. Rotdrossel Turdus lilacus * * *     
19. Rotschenkel Tringa totanus 2 1 1  x x  
20. Saatkrähe Corvus frugilegus * * *    x 
21. Schellente Bucephala clangula * * *  x   
22. Schwarzmilan Milvus migrans * * * x  x  
23.. Silberreiher Casmerodius albus R   x  x  
24. Steppenmöwe Larus cachinans *       

25. Sturmmöwe Larus canus * * *     

26. Trauerseeschwalbe Chlidonia niger 3 1 1 x  x x 

27. Wacholderdrossel Turdus pilaris * V 1     
28. Waldwasserläufer Tringa ochropus * * - x  x  
29. Weißstorch Ciconia ciconia V * * x  x  
30. Weißwangengans Branta leucopsis * * * x    

 





Reeser Welle  UVS 

 

OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG - 80 - 

Tab. 17: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet im Winterhalbjahr 2019/2020 nachgewiese-
nen Rastvögel und Wintergäste und ihre Gefährdung (STERNA 2020B, HÜPPPOP ET AL. 
2013, NWO 2017B). 

Rote Liste: 1  =  Vom Aussterben bedroht    
 2  =  Stark gefährdet   
 3  =  Gefährdet 
 G  =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes   
 R  =  durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet   
 V  =  Vorwarnliste  
 *  =  Ungefährdet    

Nr. 
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Deutsch Wissenschaftlich D NRW 

01. Austernfischer  Haemathopus ostralegus * *     
02. Blässgans Anser albiforns * *  x   

03. Blässhuhn Fulica atra * *     

04. Brandgans Tadorna tadorna 1 *  x   

05. Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 3 x  x  
06. Flussuferläufer Actitis hypoleucos * V   x  
06. Gänsesäger Mergus merganser * *  x   
07. Graugans Anser anser * *     
08. Großer Brachvogel Numenius arquata * *  x x  
09 Haubentaucher Podiceps cristatus * *     

10. Kanadagans Barnata canadensis * *     

11. Kiebitz Vanellus vanellus V 3  x x x 
12. Kormoran Phalacrocorax carbo * *    x 
13. Kranich Grus grus * * x  x  

14. Krickente Anas crecca * 3  x   

15. Lachmöwe Larus ridibundus * *    x 

16. Löffler Platalea leucorodia * R x  x  
17. Mantelmöwe Larus marinus * *     
18. Mäusebussard Buteo buteo * *  x   
19. Mittelmeermöwe Larus michahallis * *     
20. Nilgans Alopochenaeyptica * *     
21. Pfeifente Anas penelope * *  x   
22. Reiherente Aythya fuligula * *     

23. Rostgans Tadorna ferruginea * * x    
24. Schellente Bucephala clangula * *  x   
25. Schnatterente Anas strepera * *  x   

26. Seeadler Heliaeetus albacilla * R x  x  

27. Silbermöwe Larus argentatus * *    x 

28. Silberreiher Casmerodius albus * * x  x  
29. Steppenmöwe Larus cachinans *      
30. Stockente Anas platyrhynchos * *     
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Deutsch Wissenschaftlich D NRW 

31. Sturmmöwe Larus canus * *     
32. Tafelente Aythia ferina * *  x   
33. Teichhuhn Gallinula chloropus * *     
34. Trauerseeschwalbe Chlidonia niger 3 2   x x 
35. Tundrasaatgans Anser fabailis * *  x   
36. Turmfalke Falco tinnunculus * *   x  
37. Waldwasserläufer Tringa ochropus * *  x x  

38. Weißstorch Ciconis ciconia V * x  x  

39. Weißwangengans Branta leucopsis * * x    

40. Zwergsäger Mergellus albellus * * x    
41. Zwergtauche Tachybaptus ruficollis * *  x   

 

Amphibien und Reptilen 

In der Rosau konnten 2020 die Erdkröte, der Kammmolch und der Teichmolch nach-
gewiesen werden. Das Gewässer wies ab Anfang Juni jedoch keine Wasserführung 
mehr auf, so dass nicht von einer erfolgreichen Reproduktion ausgegangen werden 
kann.  

Der Teichmolch war zudem im ehemaligen Abgrabungsgewässer östlich der B67 ver-
treten (OEKOPLAN INGENIEURE GMBH & CO. KG 2020B). 

Ein Nachweis für Reptilien konnte nicht erbracht werden (OEKOPLAN INGENIEURE GMBH 

& CO. KG 2020C).  

Einen Überblick bietet Tab. 18. 
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Tab. 18: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Amphibien und ihre Gefähr-
dung (OEKOPLAN 2020B, BFN 2009, SCHLÜPPMANN ET AL. 2011). 

Rote Liste: 1  =  Vom Aussterben bedroht    
 2  =  Stark gefährdet   
 3  =  Gefährdet 
 G  =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes   
 R  =  durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet   
 V  =  Vorwarnliste  
 *  =  Ungefährdet    

Artname Rote Liste FFH-Anhang 

Deutsch wissenschaftlich D NW NTL II IV 

Erdkröte Bufo bufo * * *   

Kammmolch Triturus cristatus 3 3 3 x x 

Teichmolch Triturus vulgaris * * *   
 

Fische 

Die Fischfauna in ihrer qualitativen und quantitativen Zusammensetzung ist sehr dyna-
misch. Artvorkommen werden stark von den jährlich variierenden Abfluss- und Witte-
rungsverhältnissen beeinflusst. 

Das Rheinufer innerhalb des Untersuchungsgebietes wird im Wesentlichen von den 
sandig-kiesigen Flächen eines Gleithanges bestimmt. Als besondere Habitatstruktur ist 
eine schlammige, hinter der kiesigen Uferbank des Gleithangs gelegene Seitenbucht 
bei Rhein-km 841,0 hervorzuheben. Entsprechende Strukturen stellen wichtige Ruhe- 
bzw. Standplätze für Wanderfischarten dar. Darüber hinaus könnte der Rheinuferab-
schnitt aufgrund der Substrat- und Strömungsverhältnisse Bedeutung als Laichhabitat 
rheophiler kieslaichender Fischarten haben.  

In der Datenbank des Landes Nordrhein-Westfalen zur Erfassung, Auswertung und 
Verwaltung von Fischdaten liegt die Probestelle rhe-01-12 innerhalb des Untersu-
chungsgebietes. Die aktuellsten Daten vom 13.06.2018 und vom 31.05.2017 werden 
berücksichtigt (URL vom 26.10.2021: https://fischinfo.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/fischinfo/de/auskunftssystem). Darüber hinaus werden die Aussagen eines 
von LIMNOPLAN erstellten Gutachtens (LIMNOPLAN 2017/2022) (vgl. Anlage II. 3b) über-
nommen.  

Eine Übersicht über die im betroffenen Abschnitt nachgewiesenen oder mit großer 
Wahrscheinlichkeit vorkommenden Fischarten bietet Tab. 19. 

 

 

 

https://fischinfo.naturschutzinformationen.nrw.de/fischinfo/de/auskunftssystem
https://fischinfo.naturschutzinformationen.nrw.de/fischinfo/de/auskunftssystem
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Weichtiere 

Die Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) bewohnt Bäche und Flüsse mit klarem, 
schnell fließendem Wasser über sandigem und kiesigem Substrat. Wie bei allen Groß-
muscheln ist die Vermehrung eng an das Vorhandensein spezieller Wirtsfische gebun-
den (z.B. Elritze, Dreistachliger und Neunstachliger Stichling, Döbel, Rotfeder). Am 
Rheinufer kann ein Vorkommen der Gemeinen Flussmuschel nicht ausgeschlossen 
werden.  

Tab. 21: Übersicht über die im Untersuchungsgebiet möglicherweise vorkommenden gefährdeten 
Weichtiere und ihre Gefährdung (KOBIALKA ET AL. 2009). 

Rote Liste: 1  =  Vom Aussterben bedroht    
 2  =  Stark gefährdet   
 3  =  Gefährdet 
 D =  Daten unzureichend 
 G  =  Gefährdung unbekannten Ausmaßes   
 R  =  durch extreme Seltenheit (potentiell) gefährdet   
 V  =  Vorwarnliste  
 *  =  Ungefährdet    

Artname Rote Liste FFH-Anhang 

Deutsch wissenschaftlich D NW NTL II IV 

Gemeine Flussmuschel Unio crassus 1 1   x x 
 

8.2.3.2. Vorbelastung 

Sohlenerosion des Rhein 

Durch die Sohlenerosion des Rheins und die damit in Verbindung stehende Absenkung 
der Grundwasserspiegel in den angrenzenden morphologischen Auenbereichen ver-
lieren diese Gebiete zunehmend ihren Feuchtcharakter. Im Untersuchungsgebiet sind 
davon insbesondere die ehemaligen Feuchtwiesen in Rheinnähe und in den Senken 
betroffen.  

Klimawandel 

Auch durch den Klimawandel sind am gesamten Niederrhein sinkende Grundwasser-
spiegel und zunehmende Trockenheit zu verzeichnen (vgl. Kap. 8.5.3.2 und 8.7.3.1). 
Neben den Feuchtstandorten sind davon auch die Oberflächengewässer betroffen, die 
zunehmend austrocknen und ihren typischen Charakter verlieren.  

 

 

 



https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/nationaler-vogelschutzbericht/ergebnisuebersicht.html
https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/nationaler-vogelschutzbericht/ergebnisuebersicht.html
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Biotop- oder Nutzungstyp 
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Code Bezeichnung 

BD3 50,ta-11 Gehölzstreifen, Lebensraumtypische Baumartenanteile 30-50%, starkes - 
sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

620 5 3 

BE 100,ta-11 Ufergehölz, Lebensraumtypische Baumartenanteile 90-100%, starkes - sehr 
starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

6.620 7 4 

BE 100,ta11 Ufergehölz, Lebensraumtypische Baumartenanteile 90-100%, sehr starkes 
Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

1.597 7 4 

BF Baumreihe / Baumgruppe 757 4 2 
BF 30,ta Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, 

starkes Baumholz (BHD 50 bis 80  cm) 
1.203  5 3 

BF 30,ta-11 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, 
starkes - sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

713 5 3 

BF 30,ta11 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, 
sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

5.695 5 3 

BF 30,tb2 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, 
Uraltbaum 

5.213 6 3 

BF 90,ta Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, 
starkes Baumholz (BHD 50 bis 80  cm) 

3.832 7 4 

BF 90,ta1 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, 
mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) 

1.405 6 3 

BF 90,ta11 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, 
sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

636 7 4 

BF 90,ta2 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, 
geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm) 

74 5 3 

BF 90,tb2 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, 
Uraltbaum 

389 8 4 

BF3 Einzelbaum 125 7 4 
BF3 30 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30% 678 5 3 
BF3 30,ta-11 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, starkes - sehr 

starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 
126 5 3 

BF3 30,ta11 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, sehr starkes 
Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

348 5 3 

BF3 30,tb2 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, Uraltbaum 2028 6 3 
BF3 90 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90% 641 6 3 
BF3 90,ta Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, starkes Baum-

holz (BHD 50 bis 80  cm) 
2257 7 4 

BF3 90,ta-11 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, starkes - sehr 
starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

109 7 4 

BF3 90,ta1 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, mittleres 
Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) 

1991 6 3 

BF3 90,ta1-2 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, geringes - mitt-
leres Baumholz 

523 5 3 

BF3 90,ta11 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, sehr starkes 
Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

2356 7 4 
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Biotop- oder Nutzungstyp 
Fläche 
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Code Bezeichnung 

BF3 90,ta2 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, geringes 
Baumholz (BHD 14 bis 38 cm) 

565 5 3 

BF3 90,ta3 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, Stangenholz 
(BHD 7 bis 14 cm) 

43 5 3 

BF3 90,ta3-5 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, Jungholz - 
Stangenholz 

5 5 3 

BF3 90,ta5 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, Jungwuchs 
(Pflanzung oder Naturverjüngung) 

177 5 3 

BF3 90,tb2 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, Uraltbaum 877 8 4 
BG3 90,ta Kopfbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, starkes Baum-

holz (BHD 50 bis 80  cm) 
462 8 4 

BG3 90,ta-11 Kopfbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, starkes - sehr 
starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

672 8 4 

BG3 90,ta1 Kopfbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, mittleres Baum-
holz (BHD 38 bis 50 cm) 

85 8 4 

BG3 90,ta1-2 Kopfbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, geringes - mittle-
res Baumholz 

153 7 4 

BG3 90,ta11 Kopfbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, sehr starkes 
Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

1.152 8 4 

BG3 90,tb2 Kopfbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, Uraltbaum 846 9 5 
BH 30,ta1-2 Alleen, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, geringes - mittleres 

Baumholz 
1.320 4 2 

BH 90,ta1 Alleen, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, mittleres Baumholz 
(BHD 38 bis 50 cm) 

1.872 7 4 

BH 90,ta1-2 Alleen, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, geringes - mittleres 
Baumholz 

1.846 6 3 

Röhrichte 

CF,neo1 Röhricht, Anteil Neo- / Nitrophyten < 25 % 156 7 4 
CF,neo2 Röhricht, Anteil Neo- / Nitrophyten > 25-50 % 26 6 3 
CF,neo3 Röhricht, Anteil Neo- / Nitrophyten > 50 % 21 6 3 

Grünland 

EA,xd1,veg1 Intensivwiese, artenreich, Vegetation mittel bis schlecht ausgeprägt 3.857 5 3 
EA,xd2 Intensivwiese, artenarm 168.739 3 2 
EA,xd5 Intensivwiese, mäßig artenreich 9.247 4 2 
EB Intensiv(mäh)weide 212.876 3 2 
EB,xd2 Intensiv(mäh)weide, artenarm 829.335 3 2 
EB,xd5 Intensiv(mäh)weide, mäßig artenreich 393.758 4 2 
EC,veg1 Feuchtwiese / -weide oder Nasswiese / -weide, Vegetation mittel bis schlecht 

ausgeprägt 
13.527 6 3 

EC,veg2 Feuchtwiese / -weide oder Nasswiese / -weide, Vegetation gut ausgeprägt 46.445 6 3 
ED,veg2 Magerwiese / -weide, Vegetation gut ausgeprägt 6.495 6 3 
EE1 brachgefallenes Intensivgrünland Wiese 2.720 4 2 
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Biotop- oder Nutzungstyp 
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Code Bezeichnung 

EE2 brachgefallenes Intensivgrünland Weide 254 4 2 

Gewässer 

FC Altarm / Altwasser 1.917 8 4 
FD Kleingewässer 2.966 4 2 
FD,wf3 Kleingewässer, bedingt naturnah 1.620 4 2 
FD,wf4 Kleingewässer, naturfern 224 4 2 
FD,wf6 Kleingewässer, bedingt naturfern 303 4 2 
FG Abgrabungsgewässer 12.596 4 2 
FG,wf6 Abgrabungsgewässer, bedingt naturfern 43.459 4 2 
FN,wf4 Graben, naturfern 109 4 2 
FN,wf6 Graben, bedingt naturfern 3.493 4 2 
FO Fluss 715.970 8 4 
GF vegetationsarme oder -freie Uferbereiche 87.345 9 5 

Kulturbiotope 

HA0 Acker 31.356 2 1 
HA0,ace Acker, Acker, extensiv, Anzahl Wildkräuter sehr hoch 831 4 2 
HA0,aci Acker, Acker, intensiv, Anzahl Wildkräuter gering 1.592.225 2 1 
HB,ed Ackerbrachen, Einsaatbrache 1.615 2 1 
HB,ed2 Ackerbrachen, Ackerwildkrautbrache auf nährstoffreichen Böden 15.940 3 2 
HJ Garten 20.873 4 2 
HK3,ta15a Streuobstweide, Pflanzung, 10 - 50 Jahre 3.307 6 3 
HK3,ta15b Streuobstweide, Pflanzung, älter als 50 Jahre 11.524 7 4 
HK4,oq2 Obstbaumplantage mit Niederstamm, mit geschlossener Krautschicht 51.771 4 2 
HM,mc1 Grünanlage / Park, Trittrasen 2.880 3 2 
HM,xd3 Grünanlage / Park, strukturreich 35.694 5 3 
HM,xd4 Grünanlage / Park, strukturarm 21.022 4 2 

Hochstaudenfluren 

K,neo1 Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren, Anteil Neo- / Nitrophyten < 25 % 47.667 6 3 
K,neo2 Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren, Anteil Neo- / Nitrophyten > 25-50 % 6.435 5 3 
K,neo3 Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren, Anteil Neo- / Nitrophyten > 50 % 1.799 4 2 
K,neo4 Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren, Anteil Neo- / Nitrophyten > 50-75 % 9.889 4 2 
K,neo5 Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren, Anteil Neo- / Nitrophyten > 75 % 12.475 3 2 

Siedlungsbereiche 

SB Wohnbauflächen 93.493 2 1 
SB5 Landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche 64.649 3 2 
SB5,xd3 Landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche, strukturreich 6.661 4 2 
SB5,xd3, 
mq1 

Landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche, strukturreich, alter Baumbe-
stand 2.852 

4 2 

SB5,xd4 Landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche, strukturarm 15.704 3 2 
SC Siedlungsflächen, Gewerbegebiete 22.191 2 1 
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Der Wiesenpieper bevorzugt hingegen die extensiver genutzten Grünlandflächen in 
Rheinnähe.  

Der Gartenrotschwanz und die Nachtigall sind in den bestehenden Hecken und kleinen 
Feldgehölzen anzutreffen, während der Mäusebussard, der Sperber und der Baum-
falke die höheren Bäume bevorzugen.  

Die Brutstandorte des Bluthänflings, der Dohle, des Haussperlings, der Rauch-
schwalbe, der Schleiereule, des Steinkauzes, des Turmfalken und der Waldohreule 
sind vorrangig in oder im Umfeld der bestehenden Hoflagen und Siedlungsbereiche zu 
finden.  

Der Star besiedelt Baumhöhlen im gesamten Untersuchungsgebiet. Schwerpunktmä-
ßig sind auch diese im Umfeld der Hoflagen sowie am Rheinufer zu finden.  

In einem Weidenauwald am Rheinufer nistet zudem der Pirol.  

Das Rheinufer mit den offenen Sand- und Kiesfluren sowie die Ufer des bestehenden 
Abgrabungsgewässers östlich der B67 werden vom Flussregenpfeifer sowie von der 
Brandgans, der Silbermöwe, der Schnatterente und dem Zwergtaucher besiedelt. 

Gastvögel 

Gastvögel nisten in der Umgebung und suchen das Untersuchungsgebiet lediglich zur 
Nahrungsaufnahme auf. Für die vertretenen Arten mit hoher Schutzwürdigkeit, wie der 
Mittelmeermöwe, oder sehr hoher Schutzwürdigkeit, wie der Flussseeschwalbe, dem 
Flussuferläufer, dem Graureiher, dem Habicht, der Heringsmöwe, dem Kormoran, der 
Krickente, der Lachmöwe, der Löffelente, dem Löffler, dem Mauersegler, der Rotdros-
sel, dem Rotschenkel, der Saatkrähe, dem Schwarzmilan, dem Silberreiher, der Sturm-
möwe, der Trauerseeschwalbe, der Wacholderdrossel, dem Weißstorch und der Weiß-
wangengans, handelt es sich innerhalb des Untersuchungsgebietes jedoch nicht um 
essentielle Nahrungshabitate.  

Rastvögel und Wintergäste 

Auch im Winter und auf dem Durchzug wird das Untersuchungsgebiet von zahlreichen 
Vogelarten mit hoher oder sehr hoher Schutzwürdigkeit aufgesucht.  

Von besonderer Bedeutung sind die landwirtschaftlichen Flächen des Gebietes als 
Äsungsgebiet für die nordischen Wildgansarten Blässgans, Saatgans und Weißwan-
gengans. Vereinzelt sind dort auch Rostgänse anzutreffen. Ihnen kommt eine sehr 
hohe Schutzwürdigkeit zu. 

Die landwirtschaftlichen Flächen dienen zudem dem Silberreiher und dem Weißstorch 
zur Nahrungsaufnahme. Beim Kranich handelt es sich um einen Einzelnachweis.  

Darüber hinaus kann den Flachwasserbereichen des Rheins und den angrenzenden 
Grünlandflächen eine sehr hohe Schutzwürdigkeit als Rastgebiet insbesondere für den 
Kiebitz und den Großen Brachvogel zugeordnet werden. Daneben findet man dort die 
Brandgans, den Flussuferläufer, den Löffler, den Waldwasserläufer und die Silber-
möwe. 
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Gleiches gilt für den Mahnensee und, im Hochwasserfall, dem überschwemmten 
Rheinufer. Die dort nachgewiesenen Rastbestände der Pfeif- und Schnatterente sowie 
des Zwergsägers und des Haubentauchers sind von regionaler oder landesweiter Be-
deutung. Darüber hinaus werden die Gewässer vom Gänsesäger, vom Kormoran, von 
der Krickente, von der Lachmöwe, von der Schellente, von der Silbermöwe, der Tafel-
ente und dem Zwergtaucher aufgesucht.  

Der Mäusebussard, der Turmfalke und der Seeadler nutzen das gesamte Untersu-
chungsgebiet als Jagdrevier.  

Amphibien 

Für Amphibien ist das Gebiet nur von untergeordneter Bedeutung. Bei dem sehr 
schutzwürdigen Kammmolch, der in der Rosau nachgewiesen wurde, kann nicht von 
einer erfolgreichen Reproduktion ausgegangen werden.  

Spinnentiere 

Die sandigen Rheinufer stellen einen Lebensraum für die vom Aussterben bedrohte 
Flussuferwolfsspinne dar. Die Uferbereiche gelten aus diesem Grunde als sehr schutz-
würdig. 

Fische und Weichtiere 

Der Rheinstrom stellt trotz der starken Belastung durch die intensive Schifffahrt eine 
bedeutende Route für zahlreiche Wanderfischarten dar. Zu nennen sind insbesondere 
die im Gebiet nachgewiesenen bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit vorkommenden, 
sehr schutzwürdigen bzw. schutzwürdigen Fischarten Aal, Flussneunauge, Lachs, 
Meerneunauge, Flunder und Zährte (vgl. Tab. 23). 

Die beruhigten Bereiche zwischen den Buhnenfeldern am Rheinufer stellen bevorzugte 
Standplätze für adulte Individuen zahlreicher Fischarten dar. Darüber hinaus haben 
sich dort reichgegliederte Flachwasserzonen entwickelt, die wertvolle Laich-, Larven- 
und Jungfischhabitate für eine Vielzahl von Fischarten darstellen.  

Insgesamt kann dem gesamten Rheinstrom mit seinen Flachwasserbereichen zwi-
schen den Buhnenfeldern eine sehr hohe Schutzwürdigkeit als Lebensraum für zahl-
reiche schutzwürdige und sehr schutzwürdige Fischarten zugesprochen werden. Dar-
über hinaus kann dort ein Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Gemeinen 
Flussmuschel nicht ausgeschlossen werden. 
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Tab. 23: Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen bzw. mit 
sehr großer Wahrscheinlichkeit vorkommenden Arten 

Schutzwürdigkeit/ 
Empfindlichkeit 

Art 

sehr gering 

Pflanzen: 
Sämtliche nicht näher benannten Pflanzen. 
Brutvögel: 
Amsel, Austernfischer, Blässhuhn, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Dorngrasmücke, Eichel-
häher, Elster, Fasan, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Goldammer, Graugans, Grünfink, 
Grünspecht, Haubentaucher, Hausrotschwanz, Heckenbraunelle, Hohltaube, Kanadagans, 
Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Nilgans, Rabenkrähe, Rin-
geltaube, Rotkehlchen, Schafstelze, Schwanzmeise, Singdrossel, Stieglitz, Sumpfmeise, Zaun-
könig, Zilpzalp. 
Gastvögel: 
Mantelmöwe, Steppenmöwe. 
Rastvögel und Wintergäste 
Austernfischer, Blässhuhn, Graugans, Haubentaucher, Kanadagans, Mantelmöwe, Mittelmeer-
möwe, Nilgans, Reiherente, Steppenmöwe, Stockente, Sturmmöwe, Teichhuhn. 
Amphibien: 
Erdkröte, Teichmolch. 
Fische: 
Aland, Barbe, Blaubandbärbling, Döbel, Flussbarsch, Flussgrundel, Giebel, Gründling, Güster, 
hasel, Kaulbarsch, Kesslergrundel, Marmorgrundel, Rapfen, Rheinkoppe, Rotauge, Schwarz-
maulgrundel, Wels, Zander. 

Gering 

Pflanzen: 
Echtes Labkraut, Feldmannstreu, Gewöhnlicher Hornklee, Schnittlauch, Sumpf-Schafgarbe 
Brutvögel: 
Stockente. 

Mittel 

Brutvögel: 
Bachstelze, Fitis, Grauschnäpper, Klappergrasmücke, Rohrammer, Sumpfrohrsänger. 
Fische: 
Brasse, Hecht, Nase, Ukelei. 

Hoch 

Pflanzen: 
Kleines Flohkraut 
Brutvögel: 
Gelbspötter. 
Gastvögel: 
Mittelmeermöwe. 
Fische: 
Flunder, Zährte. 
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Schutzwürdigkeit/ 
Empfindlichkeit 

Art 

sehr hoch 

Säugetiere: 
Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Mü-
ckenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Teichfledermaus, 
Vertreter der Gattung Plecotus 
Brutvögel: 
Baumfalke, Bluthänfling, Brandgans, Dohle, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, 
Haussperling, Kiebitz, Mäusebussard, Nachtigall, Pirol, Rauchschwalbe, Rebhuhn, Schleier-
eule, Schnatterente, Silbermöwe, Sperber, Star, Steinkauz, Türkentaube, Turmfalke, Wachtel, 
Waldohreule, Wiesenpieper, Zwergtaucher. 
Gastvögel: 
Flussseeschwalbe, Flussuferläufer, Graureiher, Habicht, Heringsmöwe, Krickente, Lachmöwe, 
Löffelente, Löffler, Mauersegler, Rotdrossel, Rotschenkel, Saatkrähe, Schwarzmilan, Silberrei-
her, Sturmmöwe, Trauerseeschwalbe, Wacholderdrossel, Weißstorch, Weißwangengans. 
Rastvögel und Wintergäste: 
Blässgans, Brandgans, Flussuferläufer, Gänsesäger, Großer Brachvogel, Kiebitz, Kormoran, 
Lachmöwe, Kranich, Krickente, Löffler, Mäusebussard, Pfeifente, Rostgans, Saatgans, Schell-
ente, Schnatterente, Seeadler, Silbermöwe, Silberreiher, Tafelente, Turmfalke, Waldwasser-
läufer, Weißstorch, Weißwangengans, Zwergsäger, Zwergtaucher.  
Amphibien: 
Kammmolch. 
Fische: 
Aal, Flussneunauge, Lachs, Meerneunauge. 
Weichtiere: 
Gemeine Flussmuschel. 
Spinnentiere: 
Flussuferwolfsspinne 

 

8.2.4. Schutzgutbezogene Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Lärmschutz 

Die als Gewinnungsgeräte eingesetzten Schwimmbagger werden mit Elektromotoren 
angetrieben und mit geräuscharmen Eimerketten und speziellen Umlenk- und Füh-
rungsrollen ausgerüstet, wodurch die früher aufgetretenen Lärmbelastungen auf einen 
Bruchteil reduziert werden. 

Die Maschinen der Aufbereitungsanlage werden ebenfalls elektrisch angetrieben. Ge-
räuschintensive Geräte werden entsprechend den technischen Gegebenheiten einge-
haust, soweit dies durch die TA Lärm notwendig wird, ggf. durch Schallschutzwände 
abgeschirmt.  

Erdbaugeräte sind entsprechend dem Stand der Technik schallgedämpft und werden 
durch eine eigene Fachwerkstatt in einem einwandfreien Zustand erhalten. 
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Tab. 24: Innerhalb der Betriebsflächen betroffenen geschützten Biotope 

Gesetzlich geschützter Biotop NRW-Biotoptyp 
Lage 

Kennung Bezeichnung Code Bezeichnung 

BT-KLE-00358 Fließgewässerbereiche (natürlich oder naturnah, 
unverbaut) LA0 Feuchte Annuellenflur Rheinufer 

BT-KLE-00359 Auwälder AE0 Weidenwald Rheinufer 

BT-KLE-00360 Auwälder AE0 Weidenwald Rheinufer 

 

Vegetation 

Im Randbereich der Abgrabung sowie im Sommerdeichvorland und am Rheinufer wer-
den insgesamt etwa 9 ha als Betriebsflächen in Anspruch genommen.  

Die zu einem Großteil davon betroffenen landwirtschaftlichen Flächen weisen aufgrund 
ihrer intensiven Nutzung nur eine geringe Schutzwürdigkeit auf.  

In den Randbereichen der Abgrabung sind Heckenstrukturen und Bäume betroffen, die 
zumeist eine lediglich mittlere Schutzwürdigkeit aufweisen. 

Vereinzelt sind jedoch auch Bäume mit hoher Schutzwürdigkeit betroffen. Auch die am 
Ufer des Rheins stockenden Auwälder und der Rheinstrom weisen eine hohe Schutz-
würdigkeit auf. Ein Verlust oder eine Beeinträchtigung dieser Elemente können aber 
durch die im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgeführten Vermeidungsmaßnah-
men zur Sicherung der bestehenden Vegetation vermieden werden. Im empfindlichen 
Uferbereich des Rheins wird die Bandstraße zudem in einem relativ unkritischen Be-
reich, der mit einer Hochstaudenflur von lediglich mittlerer Schutzwürdigkeit bewach-
sen ist, errichtet. Dennoch ist die temporäre Flächeninanspruchnahme mit teilweise 
hohen Risiken behaftet. 

Fauna 

Die Inanspruchnahme der Betriebsflächen stellt für die auf diesen Flächen nistenden 
Brutvögel einen Verlust der Vermehrungsstätte dar. Betroffen ist insbesondere der sehr 
schutzwürdige Gartenrotschwanz, der mit einem Brutpaar im Bereich der Auwälder am 
Rheinufer im Bereich der geplanten Schiffsverladeanlage sowie der Bandstraße errich-
tet werden sollen, vertreten ist. 

Das Rheinufer und das Sommerdeichvorland weisen im Winterhalbjahr zudem eine 
hohe Bedeutung für zahlreiche, sehr schutzwürdige Watvogelarten und nordische Gän-
searten auf. Der Rheinstrom selber bietet zahlreichen sehr schutzwürdigen Fischarten 
sowie möglicherweise der sehr schutzwürdigen Gemeinen Flussmuschel einen Le-
bensraum. Die sandigen Uferbereiche werden von der sehr schutzwürdigen Flussufer-
wolfsspinne besiedelt.  

Auch eine nur temporäre Inanspruchnahme von Habitaten dieser Arten ist mit einem 
entsprechend sehr hohen Risiko verbunden.  
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Aufgrund der im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (vgl. Kap. 4.2.2) formulierten Ver-
meidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) (vgl. Kap. 
8.2.4) können Beeinträchtigungen dieser Arten jedoch ausgeschlossen werden. Um 
eine Zerstörung von Gelegen und die Tötung von Jungvögeln zu vermeiden, dürfen die 
Räumung der Flächen und die Errichtung der erforderlichen Anlagen jedoch nur au-
ßerhalb der Hauptbrutzeit der betroffenen Arten durchgeführt werden. Als erforderliche 
Maßnahme müssen für den Gartenrotschwanz zudem zusätzliche Nisthilfen installiert 
werden. Für alle anderen betroffene Arten stehen in der Umgebung, wohin die Tiere 
zumeist selbständig ausweichen können ausreichend Ersatzhabitate zur Verfügung.  

Die Bandstraße zur Schiffsverladeanlage ist aufgeständert. Uferbereiche, die einen Le-
bensraum für die Flussuferwolfsspinne darstellen, werden nicht in Anspruch genom-
men.  

Aufgrund der relativen Immobilität der am Rheinufer im Bereich der geplanten Schiffs-
verladeanlage eventuell vorkommenden Gemeinen Flussmuschel sollen eventuell vor-
handene Individuen vor Beginn der Maßnahme abgesammelt und in benachbarte Buh-
nenfelder umgesiedelt werden. Auch die Bereiche, in denen die Muscheln umgesiedelt 
werden sollen, werden vorab auf bestehende Vorkommen untersucht, um den umge-
siedelten Tieren keine bereits besetzten Lebensräume anzubieten. 

Schallemissionen des Maschineneinsatzes 

Die Schallimmissionen des Vorhabens liegen unterhalb der in der TA Lärm für den 
Menschen festgelegten Richtwerte (vgl. Kap. 8.1.5). Aufgrund der bestehenden Rhein-
schifffahrt und den damit einhergehenden Geräuschimmissionen kann für die im Un-
tersuchungsgebiet siedelnden Tiere zudem von einer Gewöhnung gegenüber Maschi-
nengeräuschen ausgegangen werden. Beeinträchtigungen, auch für geräuschempfind-
liche Tierarten, können ausgeschlossen werden.  

Auch für die im Rheinstrom lebenden Fischarten sind, beispielsweise durch die Arbei-
ten zur Errichtung der Dalbenreihe der Schiffsverladeanlage, keine Beeinträchtigungen 
zu befürchten. Dieses ist ebenfalls auf die bestehende Lärmbelastung durch den star-
ken Schiffsverkehr zurückzuführen (LIMNOPLAN 2017/2022) (vgl. Anlage II. 3b).  

Visuelle Störwirkung des Maschineneinsatzes und durch Personen 

Betroffen sind die im Untersuchungsbereich außerhalb des direkten Eingriffsbereichs 
lebenden Tiere. Störwirkungen in den Bereichen östlich der B67 sowie nördlich des 
Banndeichs in Esserden können aufgrund der abschirmenden Wirkung der erhöhten 
Bauwerke jedoch ausgeschlossen werden. Von Bedeutung ist dies deshalb aus-
schließlich für die im westlichen Teilbereich des Untersuchungsgebietes lebenden In-
dividuen (vgl. Tab. 26 und Karte 2b). Aufgrund der artspezifischen und individuellen 
Störempfindlichkeit der betroffenen Tiere lässt sich darüber hinaus pauschal keine wei-
tere Einschränkung der räumlichen Betroffenheit treffen.  
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Vegetation 

Im Bereich der geplanten Abgrabung sind fast ausschließlich intensiv genutzte Acker-
flächen mit einer geringen Schutzwürdigkeit betroffen. 

Eine kleine Waldfläche an der Einfahrt zum Hof Brauer sowie die Baumreihen und He-
ckenstrukturen am östlichen Rand der nördlichen Teilabgrabung weisen aufgrund der 
dort vorherrschenden, nicht lebensraumtypischen Arten eine lediglich mittlere Schutz-
würdigkeit auf. Die Baumreihen setzen sich aus Hybrid-Pappeln (vgl. Abb. 10) zusam-
men und in dem Wäldchen sind Fichten zu finden. Auch das im Osten gelegene Röh-
richt weist aufgrund des hohen Anteils an Neo- bzw. Nitrophyten eine nur mittlere 
Schutzwürdigkeit auf. 

In die südlich verlaufende Heckenstruktur integriert sind jedoch auch eine Linde und 
eine Esche. Es handelt sich um lebensraumtypische Baumarten mit mittlerem Baum-
holz (BF3 90), die eine hohe Schutzwürdigkeit aufweisen (vgl. Abb. 10). Eine Verpflan-
zung ist aufgrund des Alters der Bäume nicht sinnvoll. Der Verlust dieser Elemente ist 
mit einem entsprechend hohen Risiko verbunden. 

 

Abb. 10: Links im Bild wächst die betroffene Pappelreihe mit mittlerer Schutzwürdigkeit. In der im 
Vordergrund verlaufenden Heckenstruktur sind eine lebensraumtypische Esche (rechts) 
und eine Linde (Mitte), die jeweils eine hohe Schutzwürdigkeit aufweisen, integriert. 

Darüber hinaus sind keine Biotop- oder Nutzungstypen mit hoher Schutzwürdigkeit auf 
der Abgrabungsfläche zu finden (vgl. Tab. 25). 

Die einzige Pflanzenart mit hoher Schutzwürdigkeit innerhalb des Untersuchungsge-
bietes ist das Flohkraut. Es wächst am Rheinufer und ist nicht von der geplanten Ab-
grabung betroffen.  

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen für die Vegetation sind nicht zu befürchten.  
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Tab. 25: Biotop- und Nutzungstypen auf der Abgrabungsfläche und ihre Bewertung 

Schutzwürdigkeit: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, 5 = sehr hoch 

Biotop- oder Nutzungstyp 

Fl
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bg
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Code Bezeichnung m² 

Gehölze 

BA 50,ta1-2,m Feldgehölz, Lebensraumtypische Baumartenanteile 30-50%, geringes - mittle-
res Baumholz, mittel bis schlecht ausgeprägt 

1.723 5 3 

BB0 100 Gebüsch, Strauchgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 90-100% 2.087 6 3 
BF 30,ta Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, 

starkes Baumholz (BHD 50 bis 80  cm) 
709 5 3 

BF 30,ta11 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, 
sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

813 5 3 

BF 30,tb2 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, 
Uraltbaum 

1.466 6 3 

BF 90,ta11 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90 %, 
sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

132 7 4 

BF 90,tb2 Baumreihe / Baumgruppe, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90 %, 
Uraltbaum 

202 8 4 

BF3 30,ta11 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 0-30%, sehr starkes 
Baumholz (BHD 80 bis 100 cm) 

134 5 3 

BF3 90,ta1 Einzelbaum, Lebensraumtypische Baumartenanteile 70-90%, mittleres Baum-
holz (BHD 38 bis 50 cm) 

66 6 3 

Röhrichte 

CF,neo3 Röhricht, Anteil Neo- / Nitrophyten > 50 % 1 6 3 

Grünland 

EB,xd2 Intensiv(mäh)weide, artenarm 33.835 3 2 
EE1 brachgefallenes Intensivgrünland Wiese 406 4 3 

Gewässer 

FD,wf4 Kleingewässer, naturfern 212 4 3 

Kulturbiotope 

HA0 Acker 23.163 2 1 
HA0,aci Acker, Acker, intensiv, Anzahl Wildkräuter gering 691.768 2 1 
HB,ed Ackerbrachen, Einsaatbrache 1.155 2 1 
HJ Garten 787 4 2 

Hochstaudenfluren 

K,neo4 Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren, Anteil Neo- / Nitrophyten > 50-75 % 152 4 2 
K,neo5 Saum-, Ruderal und Hochstaudenfluren, Anteil Neo- / Nitrophyten > 75 % 105 3 2 
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Optimierung der Flächeninanspruchnahme durch vollständigen Abbau der aufge-
schlossenen Bodenschätze 

Der Abbau der Kiese und Sande soll bis auf die nicht mehr verwertbaren Schichten des 
Tertiärs erfolgen. Durch den vollständigen Abbau kann die Flächeninanspruchnahme 
optimiert werden. Dieses entspricht dem folgenden im Regionalplan (RPD 2018) auf-
geführten Grundsatz: 

G1  Im Interesse der haushälterischen Nutzung der Bodenschätze soll die Ge-
winnung aller Minerale einer Lagerstätte (gebündelte Gewinnung) und die 
maximale Ausbeutung (z.B. Vertiefung) sichergestellt werden. 

Bodenschonende Gründung des Förderbandes 

Die Gründung des Förderbandes zwischen dem Betriebsstandort und der temporären 
Schiffsbeladeanlage am Rheinufer erfolgt auf in den Boden eingerammten Rohren. Da-
mit kann auf die Herstellung von Fundamenten und eine zusätzliche Versiegelung ver-
zichtet werden. 

8.3.5. Auswirkungsprognose/Risikoanalyse 

Temporäre Flächeninanspruchnahme durch die Betriebsflächen 

Die Flächeninanspruchnahme durch die Aufbereitungsanlage, Fahrwege, Bandstraßen 
sowie die Schiffsbeladeanlage erfolgt nur temporär. Eventuell erforderliche Versiege-
lungen werden bei Abschluss der Auskiesungstätigkeit zurückgebaut. Danach stehen 
die Flächen wieder uneingeschränkt zur Verfügung.  

Flächeninanspruchnahme der Abgrabung 

Die Abgrabung selbst ist mit keinen Versiegelungen verbunden.  

Auf den bestehenden landwirtschaftlichen Flächen entstehen jedoch zwei offene Was-
serflächen, die nachfolgend ausschließlich für wassergebundene Vorhaben zu nutzen 
sein werden. Damit trägt die Abgrabung zum Flächenverlust für die landwirtschaftliche 
Nutzung sowie zur Zerschneidung der Landschaft bei.  

Bei einem Verzicht auf die Abgrabung im Bereich der Reeser Welle müsste aus Grün-
den der Versorgungssicherheit die Abgrabung an anderer Stelle durchgeführt werden, 
sodass ebenfalls landwirtschaftliche Flächen in entsprechendem Umfang betroffen wä-
ren. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Abgrabung an anderer Stelle bereits aus 
regionalplanerischen Gründen unmöglich ist. Die Darstellung der BSAB als sog. Vor-
ranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten führt dazu, dass im übrigen Pla-
nungsgebiet eine Ausschlusswirkung eintritt, welche eine Darstellung von BSAB an 
anderer Stelle ausschließt. 









Reeser Welle  UVS 

 

OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG - 120 - 

Abbau der Kiese und Sande 

Erläuterung 

Die im Untergrund anstehenden Kiese und Sande sollen bis zum Tertiär abgegraben 
werden. Nachfolgend entstehen zwei Gewässer. Vorher bedeckte und geschützte Par-
tien des Gesteinskörpers werden offengelegt und den Einwirkungen exogener Kräfte 
ausgesetzt. Der Schichtenverband und die dort ablaufenden Zirkulationsvorgänge wer-
den gestört. Insbesondere werden die Strömungswiderstände der grundwasserführen-
den Schichten entfernt, so dass das Grundwasser aus den Poren des Gesteinskörpers 
austreten und sich wie Oberflächenwasser bewegen kann. 

Durch das zulaufende Wasser und die erhöhten Verdunstungsraten kann der Grund-
wasserhaushalt auch in den umgebenden Bereichen verändert werden, was wiederum 
mit Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der dort anstehenden Böden verbunden 
sein kann. 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Die im Umfeld des Vorhabens anstehenden Böden werden erfasst und bewertet. Nach-
folgend werden die Ergebnisse, die für das Schutzgut Wasser gewonnen werden konn-
ten (vgl. 8.5) übernommen und hinsichtlich ihrer Relevanz für den Bodenschutz beur-
teilt. 

Errichtung der Dichtschürze 

Erläuterung 

Ein Großteil des anfallenden Abraums wird zur Herstellung der Dichtschürze am Nor-
drand des geplanten Abgrabungsgewässers verwendet. Die mit Abraum wiederverfüll-
ten Abschnitte unterscheiden sich in Zusammensetzung, Dichte und Lagerung der Füll-
materialien jedoch erheblich vom ursprünglichen Gesteinskörper. 

Zudem hat der Einbau der Dichtschürze Einfluss auf die Wasserdurchlässigkeit und 
damit auf die Qualmwasserentwicklung hinter dem Banndeich. Von diesem veränder-
ten Grundwasserverhältnissen kann auch die Funktionsfähigkeit der dort anstehenden 
Böden betroffen sein. 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Die hinter dem Banndeich anstehenden Böden werden erfasst und bewertet. Nachfol-
gend werden die Ergebnisse, die für das Schutzgut Wasser gewonnen werden konnten 
(vgl. 8.5) übernommen und hinsichtlich ihrer Relevanz für den Bodenschutz beurteilt. 
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8.4.2.2. Bewertungsmethode 

Methode zur Bewertung der Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit der Geotope 

Geotope sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Entwicklung 
der Erde oder des Lebens vermitteln. Sie umfassen Aufschlüsse von Gesteinen, Böden, Mineralien und 
Fossilien sowie einzelne Naturschöpfungen und natürliche Landschaftsteile.  

Schutzwürdig sind diejenigen Geotope, die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, 
Seltenheit, Eigenart oder Schönheit auszeichnen. Für Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie für 
Natur- und Heimatkunde sind die Geotope Dokumente von besonderem Wert. Der Schutz von Geoto-
pen ist aktuell jedoch noch nicht gesetzlich verankert. In der Regel sind schutzwürdige Geotope als 
Naturdenkmäler ausgewiesen bzw. auszuweisen, in Ausnahmefällen als geschützte Landschaftsbe-
standteile oder, bei flächenhaften Objekten, als Naturschutzgebiete. 

Die aus Tab. 27 ersichtliche Inwertsetzung orientiert sich an der Arbeitsanleitung Geotopschutz 
in Deutschland (STAATLICHE GEOLOGISCHE DIENSTE DER LÄNDER 2018.). 

Tab. 27: Schema zur Bewertung der Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit der Geotope 

Schutzwürdigkeit/ 
Empfindlichkeit Funktionserfüllung 

sehr gering Sehr stark anthropogen überformt 

gering Stark anthropogen überformt 

mittel Geologische Entstehung im Gelände gut zu erkennen, aber ohne auffällige Be-
sonderheit  

hoch Geologische Besonderheiten ohne gesetzlichen Schutz 

sehr hoch Gesetzlich geschützte Geotope (Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestand-
teil, Naturschutzgebiet etc.) 

 

Methode zur Bewertung der Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit der Böden 

Der Schutz von Böden und seinen Funktionen ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Das Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) stellt auf die nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung von Bodenfunk-
tionen ab. Die Funktionen des Bodens werden in § 2 Abs. 2 BBodSchG definiert: 

1. natürliche Funktionen als  

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,  
b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläu-

fen,  
c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, 

Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grund-
wassers,  

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie  
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Bodentypen 

Auf dem geologischen Untergrund konnten sich im Laufe der Zeit und unter Einwirkung 
weiterer Bodenbildungsfaktoren die typischen Auenböden entwickeln. In den tiefer ge-
legenen Rinnen bildeten sich Gleye aus. In den ausgekiesten und wiederverfüllten Be-
reichen vor dem Sommerdeich sind Auftragsregosole zu finden (URL vom 18.10.2021: 
https://www.geoportal.nrw/). 

Diese Bodentypen sind in weitere Bodeneinheiten differenziert, aus denen sich unter-
schiedliche Bodenfunktionen und Bodenwerte ergeben.  

Eine hohe Funktionserfüllung weisen die Auenböden mit einem höheren Lehmanteil 
(L4304_A341, L4304_A342, L4304_A343) auf, die einen Wasserspeicher im 2-Meter-
Raum darstellen. Durch ihre Filterwirkung für Schadstoffe besitzen sie eine Schutz-
funktion für das Grundwasser sowie eine Speicherfunktion zur Regulierung des Abflus-
ses von Niederschlagswasser im Wasserkreislauf.  

Die Gleye in den feuchteren Rinnen und Senken sind Grundwasserböden mit einer 
hohen Funktionserfüllung als Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte 
(L4304_aG342GW2). 

In Siedlungsnähe stellen sowohl die genannten Auenböden als auch die grundwasser-
geprägten Gleye der Vegetation langfristig Wasser zur Verdunstung zur Verfügung. 
Wenn solche Böden mit Baum- und Strauchvegetation im Bereich von Freiflächen (z.B. 
Kaltluftschneisen) innerhalb von Siedlungsbereichen liegen, tragen sie durch ihre Küh-
lungsfunktion erheblich zur kleinklimatischen Verbesserung ihres Umfeldes bei (GEO-

LOGISCHER DIENST NRW 2018). 

Gleiches gilt für den Auengley (L4304_aG342GW2) im Bereich der Rosau, dem eine 
Kühlfunktion zugesprochen werden kann. 

Einen Überblick bieten Tab. 29 und Karte 3. 
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8.4.3.2. Vorbelastung 

Sohlerosion des Rheins 

Durch die fortschreitende Sohlerosion des Rheins und die damit in Zusammenhang 
stehende Absenkung des Grundwasserspiegels sind nicht nur die Auenböden der re-
zenten Aue, sondern auch die der hinter dem Deich gelegenen Altaue zunehmend von 
Austrocknung betroffen. 

Klimawandel 

Die Folgen des Klimawandels wirken sich auch auf den Bodenhaushalt aus (vgl. Kap. 
8.7.3.1). Die steigenden Temperaturen haben eine zunehmende Absenkung des 
Grundwasserspiegels und Austrocknung der Böden zur Folge. Dadurch geraten auch 
die semiterrestrischen Böden unter Sauerstoffeinfluss und die Bodeneigenschaften 

verändern sich maßgeblich. 

Versiegelung 

Etwa 18,5 ha und damit 3,68 % des Untersuchungsgebietes sind heute versiegelt. Auf 
etwa 0,3 ha (0,06 %) liegt eine Teilversiegelung vor (vgl. Tab. 12). Insbesondere bei 
unterkellerten Gebäuden und tiefen Gründungen ist auf diesen Flächen der natürlich 
gewachsene Boden zerstört. Aber auch bei einer nur oberflächlichen Versiegelung kön-
nen die Böden ihre Funktion im Naturhaushalt nicht mehr oder nur noch unzureichend 
erfüllen. 

Eindeichung 

Ursprünglich wurde die gesamte Niederung der Rheinaue in periodischen Abständen 
überschwemmt und die typischen, semiterrestrischen Auenböden konnten sich entwi-
ckeln. Als Folge der Eindeichung wurden weite Bereiche der Aue jedoch von den mit 
Überschwemmungen verbundenen Material- und Nährstoffeinträgen abgeschnitten 
und eine bis heute anhaltende, terrestrische Bodenentwicklung mit zunehmender Ver-
braunung wurde in Gang gesetzt. Langfristig werden sich hinter dem Banndeich Braun-
erden oder Parabraunerden entwickeln, die in ihrer Ausprägung und Qualität stark von 
denen der semiterrestrischen Auenböden abweichen. 

Intensive landwirtschaftliche Nutzung 

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Flächen und dem damit im Zusam-
menhang stehenden Einsatz von schweren Maschinen und tiefer Bodenbearbeitung 
wird die Ausprägung von stauenden Verdichtungshorizonten gefördert.  

Zusätzlich trägt die übermäßige Ausbringung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 
zur Belastung der Böden bei. Zahlreiche Flächen des Untersuchungsgebietes gelten 
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- Der Abbauverkehr wird auf hierfür vorgesehene Bereiche und abge-
schobene Abgrabungsflächen beschränkt. Die Flächeninanspruch-
nahme für Betriebsflächen wird minimiert.  

- Alle Betriebsflächen werden nach Abschluss der Abbautätigkeit unver-
züglich rekultiviert. Der ursprüngliche Bodenzustand wird auf allen durch 
Verdichtung beeinträchtigten Eingriffsflächen so weit wie möglich wieder 
hergestellt, z.B. durch Bodenvorbereitungsmaßnahmen wie Tiefenlo-
ckerung oder Anbau tief wurzelnder Gründüngungspflanzen. 

- Der Umgang mit bodengefährdenden Baustoffen und Betriebsmitteln er-
folgt sehr vorsichtig, Ölbindemittel werden in ausreichender Menge be-
reitgehalten. 

Darüber hinaus wird zur Vorbeugung vor Umweltgefährdungen durch Stör-/Schadens-
fälle ein besonderes Augenmerk auf einen ordnungsgemäßen Baubetrieb, den vorsich-
tigen Umgang mit wasser- und bodengefährdenden Stoffen (Schmier-/Betriebsmittel) 
und die Einhaltung sämtlicher Auflagen und Bestimmungen sowie auf die regelmäßige 
Kontrolle, Wartung und Pflege von Anlagenteilen, Maschinen und Fahrzeugen gelegt.  

8.4.5. Auswirkungsprognose/Risikoanalyse 

Temporäre Flächeninanspruchnahme durch die Betriebsflächen 

Auf einer Fläche von etwa 9 ha können temporäre Betriebsflächen angelegt werden. 
Durch die geplante bodenschonende Gründung des Förderbandes sowie die im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
minderung können Beeinträchtigungen des Bodens vermieden werden. 

Staubemissionen durch den Maschineneinsatz 

Durch die aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen zur Minimierung der Staubemissio-
nen können Beeinträchtigungen des Bodens vermieden werden. 

Lagerung des Abraums und Oberbodens 

Durch die aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen zur Behandlung der Bodenmieten 
können Beeinträchtigungen des Bodens vermieden werden. 

Flächeninanspruchnahme der Abgrabung 

Vor Beginn der Abgrabungstätigkeit wird der Bodenhorizont abgetragen. Davon sind 
keine schutzwürdigen Geotope betroffen. 

Die Flächeninanspruchnahme ist jedoch mit dem Verlust von etwa 76 ha natürlich ge-
wachsenen Bodens verbunden.  
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Im Süden der geplanten Abgrabung ist auf einer Fläche von etwa 5,2 ha ein brauner 
Auenboden (L4304_A742) mit mittlerer Schutzwürdigkeit betroffen, was ein mittleres 
Risiko bedeutet. 

Darüber hinaus ergibt sich auf einer Fläche von ca. 70,6 ha die Betroffenheit eines 
braunen Auenbodens (L4304_A343), der einen Wasserspeicher im 2-Meter-Raum mit 
hoher Erfüllung der Regulations- und Kühlungsfunktion darstellt.  

Zusätzlich ist am Ende der Rinne der Rosau auf einer Fläche von etwa 0,1 ha ein Au-
engley (L4304_aG342GW2) betroffen, der ein hohes Biotopentwicklungspotential für 
Extremstandorte aufweist und dem zusätzlich eine klimatische Kühlfunktion zugespro-
chen werden kann. 

Der Verlust der Böden mit hoher Schutzwürdigkeit auf einer Fläche von insgesamt etwa 
71 ha ist mit einem hohen Risiko verbunden. 

Einen Überblick bietet Tab. 31. 

Tab. 31: Verlust der Böden im Abgrabungsbereich 

 Funktionserfüllung: 4 = hoch 
 Schutzwürdigkeit: 4 = hoch 
     3 = mittel 
 

Bodeneinheit Bodentyp 
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L4304_A343 Vega (Braunauenboden)    4  4 705.559 

L4304_A742 Vega (Braunauenboden)      3 52.285 

L4304_aG342GW2 Auengley  4    4 1.386 
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Fazit: 

Auf einer Fläche von ca. 71 ha gehen durch die Abgrabung ein brauner Auenboden 
(L4304_A343) sowie ein Auengley (L4304_aG342GW2) mit jeweils hoher Funktionserfüllung 
und entsprechend hoher Schutzwürdigkeit verloren, wodurch sich eine erhebliche Beeinträch-
tigung des Schutzgutes Boden ergibt. 

Die geplante Extensivierung insbesondere der Ausgleichsflächen kann hingegen als positiv 
für das Schutzgut Boden beurteilt werden. 

8.4.6. Null-Variante 

Bei Wegfall der Abgrabung würden die Böden weiterhin uneingeschränkt ihre hohe Funktion 
im Naturhaushalt, insbesondere als Wasserspeicher im 2-Meter-Raum sowie kleinflächig auf-
grund ihres Biotopentwicklungspotenzials für Extremstandorte, erfüllen können.  

8.4.7. Wechselwirkungen mit den weiteren Schutzgütern 

Der Verlust des anstehenden Bodens ist insbesondere für die bestehende landwirtschaftliche 
Nutzung der Flächen und damit für das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
von Bedeutung.  

Darüber hinaus wird in den Grundwasserhaushalt eingegriffen und der Boden geht als Stand-
ort für zahlreiche Pflanzengesellschaften und Lebensräume verloren.   
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Berücksichtigung der Auswirkung 

Die auf den betroffenen Flächen bestehenden Wasserverhältnisse werden erfasst und 
bewertet und die Relevanz der dauerhaften Flächeninanspruchnahme für das Schutz-
gut Wasser beurteilt.  

Abbau der Kiese und Sande 

Erläuterung 

Die im Untergrund anstehenden Kiese und Sande sollen bis zum Tertiär abgegraben 
und aus der Fläche entnommen werden.  

Die Kiese und Sande stellen einen wichtigen Filter für das Grundwasser dar. Durch den 
Abbau geht diese Funktion verloren. Nachfolgend werden jedoch Feinstoffe im 
Schlamm der Grubensohle gebunden, die ebenfalls eine Filterfunktion aufweisen. 

Die Horizontalstellung des Wasserspiegels nach Offenlegung des Grundwassers kann 
auch Veränderungen des Grundwasserspiegels im unmittelbaren Umfeld der geplan-
ten Abgrabung zur Folge haben. 

Mit der Entstehung der Wasserflächen verändert sich zudem die Verdunstung und da-
mit auch die Wasserbilanz der Fläche. 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Die bestehenden Wasserverhältnisse werden erfasst und bewertet und die Relevanz 
des Abbaus der Kiese und Sande insbesondere für den Grundwasserhaushalt beur-
teilt.  

Errichtung der Dichtschürze 

Erläuterung 

Der Einbau der Dichtschürze hat Einfluss auf die Qualmwasserentwicklung hinter dem 
Banndeich. Die Grundwasserverhältnisse können maßgeblich verändert werden.  

Berücksichtigung der Auswirkung 

Die Ergebnisse des Hydrogeologischen Fachgutachtens werden übernommen (vgl. 
Kap. 4.2.5). 

Naturnahe Rekultivierung der Abgrabung 

Erläuterung 

Die Abgrabung soll naturnah rekultiviert werden. Vorgesehen ist die Entwicklung aus-
gedehnter Flachwasserzonen und die Ansiedlung von Röhricht. 

 

 



Reeser Welle  UVS 

 

OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG - 139 - 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Der geplante Biotopbestand der Flächen wird erfasst und bezüglich der möglichen Re-
levanz für das Schutzgut Wasser beurteilt. 

Naturnahe Gestaltung der zusätzlichen Ausgleichsflächen 

Erläuterung 

In den Randbereichen der Abgrabung ist eine extensive Grünlandnutzung vorgesehen. 
Durch diese Bewirtschaftung werden der Nährstoffeintrag auf den Flächen und die 
mögliche Auswaschung reduziert. 

Berücksichtigung der Auswirkung 

Der geplante Biotopbestand und die vorgesehene Bewirtschaftung der Flächen werden 
erfasst und bezüglich ihrer möglichen Relevanz für das Schutzgut Wasser beurteilt. 

8.5.2. Methodisches Vorgehen 

8.5.2.1. Datengrundlage 

Grundlage für die Betrachtung des Schutzgutes Wasser stellt das Fachinformationssystem 
ELWAS des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-
des NRW dar (URL vom 17.08.2020: https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.jsf#). 

Zur Beurteilung der Grundwassersituation wird auf das Hydrogeologische Fachgutachten 
(LIPPE WASSERTECHNIK GMBH 2022) (vgl. Anlage 11 und Kap. 4.2.5) zurückgegriffen. 

Daneben werden die Daten des Geologischen Landesamtes (URL vom 22.07.2020: 
https://www.geoportal.nrw/) berücksichtigt. 

Die Ergebnisse, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung für das Schutzgut Boden ge-
wonnen werden konnten, werden übernommen (vgl. Kap. 8.4). 
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Grundwasserfließrichtung 

Die Hauptfließrichtung des Grundwassers ist Richtung Rhein gerichtet, kann bei Hoch-
wasser jedoch eine Umkehrung erfahren.  

Grundwasserflurabstände 

Die Grundwasserflurabstände im Untersuchungsgebiet korrespondieren unmittelbar 
mit dem Rheinwasserstand. Die damit im Zusammenhang stehenden Schwankungen 
können bis 5 m betragen.  

Der Grundwasserspiegel lag zum Zeitpunkt der Bohrungen bei einer Minimalhöhe von 
ca. 10,06 m NN und einer Maximalhöhe von ca. 14,19 m NN im Mittel bei ca. 
11,93 m NN.  

Daraus konnte mit einem Mindestwert von 4,30 m und einem Maximalwert von 7,40 m 
ein durchschnittlicher Grundwasserflurabstand von 5,75 m unter Geländeoberkante er-
mittelt werden. 

Grundwasserneubildung 

Die Grundwasserneubildungsverteilung im Gebiet beträgt über weite Flächen zwischen 
200 mm/a bis 300 mm/a. Vor dem Sommerdeich liegt sie wegen der sandigeren Böden 
über 300 mm/a. Geringere Grundwasserneubildungsraten zwischen 50 mm/a und 
200 mm/a ergeben sich in bebauten Bereichen. In Bereichen mit grundwasserabhän-
gigen Böden sind sie mit <150 mm/a noch einmal geringer, da hier die Verdunstung 
deutlich höher ist als bei terrestrischen Böden. Die Grundwasserneubildung beträgt im 
Gebietsmittel 207 mm/a, die Verdunstung 492 mm/a und der Direktabfluss 78 mm/a 
(PROAQUA 2021). 

Trinkwassergewinnung 

Das Untersuchungsgebiet ist nicht Bestandteil eines festgesetzten Trinkwasserschutz-
gebietes. Im Norden reicht die geplante Zone 3A des Wasserversorgungsverbandes 
Wittenhorst bis etwa 1,5 km an das Untersuchungsgebiet heran. 

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich im Untersuchungsgebiet private 
Brunnen, die auch der Trinkwasserversorgung dienen, befinden. Standorte sind jedoch 
nicht bekannt. 
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8.5.3.2. Vorbelastung 

Einleitung von Niederschlagswasser  

Das an der B67 anfallende Niederschlagswasser wird in das östlich gelegene, ehema-
lige Abgrabungsgewässer eingeleitet. Damit gelangen auch Schadstoffe in das Gewäs-
ser.  

Nährstoffbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

Die Hauptgrundwasserbelastung wird durch Stickstoffüberschüsse (Leitparameter Nit-
rat), die in der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen begründet sind, 
hervorgerufen. Die Einträge sind in der Regel sehr gut im Wasser löslich und können 
leicht in das Grundwasser gelangen. Dort stellen sie insbesondere bei der Trinkwas-
sergewinnung eine Beeinträchtigung dar. Betroffen sind aber auch die Böden und die 
Vegetationsbestände. Zahlreiche Flächen des Untersuchungsgebietes gelten nach 
§ 13a Düngeverordnung als eutrophierte Gebiete (URL vom 20.10.2021: 
https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.jsf). 

Klimawandel 

Der Klimawandel ist mit tiefgreifenden Auswirkungen auf den Wasserhaushalt verbun-
den. Der Grundwasserspiegel sinkt auf historische Tiefststände und Gewässer trock-
nen aus. Im Sommer 2019 mussten zahlreiche Felder bewässert werden, was wiede-
rum die Situation in den Gewässern verschlimmerte. Mittlerweile spricht man auch im 
Untersuchungsgebiet von einer schweren bis extremen Dürre, das heißt das Was-
serdargebot ist geringer als der Wasserbedarf von Natur, Landwirtschaft und Bevölke-
rung (URL vom 17.07.2020: http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/). Dieses Defizit 
wird sich auch nicht kurz- oder mittelfristig ausgleichen lassen (LANUV 2020). 

Daneben ist auch eine Verschiebung der saisonalen Niederschlagsmengen zu be-
obachten: Immer häufiger fallen die meisten Niederschläge im Winter und nicht, wie zu 
Beginn der Wetteraufzeichnungen, während der Vegetationsperiode. Vor diesem Hin-
tergrund besteht nun auch im bisher als wasserreich geltenden NRW der Bedarf, sich 
stärker als bisher mit den Folgen von Trocken- und Hitzeperioden zu befassen und 
Lösungsstrategien zu entwickeln.  

Grundwasserentnahmen durch die Landwirtschaft 

Aufgrund des Klimawandels macht die bestehende, intensive landwirtschaftliche Nut-
zung des Gebietes eine verstärkte Grundwasserentnahme erforderlich, die eine zuneh-
mende Absenkung des Grundwasserspiegels zur Folge hat. So wies im Sommer 2020 
die Rosau aufgrund einer in der Altrheinrinne installierten Pumpanlage mit großem För-
dervolumen bereits ab Anfang Juni keine Wasserführung mehr auf. 









Reeser Welle  UVS 

 

OEKOPLAN Ingenieure GmbH & Co. KG - 153 - 

Im Hinblick auf die nachhaltige Sicherung des Gewässers sind darüber hinaus folgende 
Maßnahmen vorgesehen: 

- Die Anlage von Pflanzungen im Band und Uferbereich dient gleichzeitig 
dem Schutz der Ufer vor Erosion und der Verringerung der Windzugäng-
lichkeit (Reduzierung der Verdunstungsverluste).  

- Es werden ausgedehnte Flachwasserzonen mit Röhrichten zur Unter-
stützung der Selbstreinigungskraft geschaffen. 

- Die Flächeninanspruchnahme wird durch vollständige Ausnutzung der 
aufgeschlossenen Bodenschätze minimiert (Abbau bis auf die nicht 
mehr verwendbaren feinsandigen Schichten des Tertiärs).  

Darüber hinaus wird zur Vorbeugung vor Umweltgefährdungen durch Stör-/Schadens-
fälle ein besonderes Augenmerk auf einen ordnungsgemäßen Baubetrieb, den vorsich-
tigen Umgang mit wasser- und bodengefährdenden Stoffen (Schmier-/Betriebsmittel) 
und die Einhaltung sämtlicher Auflagen und Bestimmungen sowie auf die regelmäßige 
Kontrolle, Wartung und Pflege von Anlagenteilen, Maschinen und Fahrzeugen gelegt. 
So werden z.B. Ölbindemittel in ausreichender Menge bereitgehalten. 

8.5.5. Auswirkungsprognose/Risikoanalyse 

Temporäre Flächeninanspruchnahme durch die Betriebsflächen 

Die geplante Aufbereitungsfläche mit dem Kieswerk muss hochwasserfrei erhöht wer-
den. Dazu wird lagerstätteneigenes Material verwendet. Es wird kein zusätzliches Ma-
terial eingebracht. Das bestehende Retentionsvolumen des Überschwemmungsgebie-
tes bleibt erhalten. 

Die erhöhte Aufbereitungsanlage liegt außerhalb des bereits vor vielen Jahren ausge-
kiesten Vorlandes hinter dem Sommerdeich und direkt unterhalb der in diesem Ab-
schnitt auf einem Damm verlaufenden B67. Sie stellt damit kein Strömungshindernis 
dar. 

Sämtliche Maschinen und Fahrzeuge werden hochwasserfrei gelagert bzw. im Hoch-
wasserfall abtransportiert. Eine Verunreinigung des Wassers durch Kraft- oder 
Schmierstoffe kann ausgeschlossen werden. 

Das Band im Rheinvorland sowie die Schiffsbeladeanlage werden hochwasserfrei auf 
Rohren oder Trägern gelagert, sodass diese auch bei Höchsthochwasser keine Strö-
mungshindernisse darstellen. Eine feste Verankerung verhindert ein Abtreiben und 
eine Gefährdung der unterstromigen Anlieger und Flächen. 
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8.6. Schutzgut Luft 

8.6.1. Relevante Wirkungen 

Im Rahmen der Wirkungsprognose (vgl. Kap. 5 und Tab. 5) wurden für das Schutzgut Luft 
keine im Sinne der UVP relevanten Wirkungen ermittelt. 

Eine vertiefende Betrachtung ist nicht erforderlich. 
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8.7.2. Methodisches Vorgehen 

8.7.2.1. Datengrundlage 

Grundlage für die Betrachtung des Schutzgutes Klima stellen die Daten des LANUV (URL vom 
14.10.2021: https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/daten-und-informationsdienste/infosys-
teme-und-datenbanken/) sowie die Biotoptypenkartierung dar.  

Daneben werden die Ergebnisse, die für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere und Wasser ge-
wonnen wurden, berücksichtigt (vgl. Kap. 8.2 und 0). 

8.7.2.2. Bewertungsmethode 

Die mögliche Klimarelevanz des Vorhabens kann nur großräumig oder sogar global betrachtet werden 
(Treibhauseffekt). Entsprechende quantitative Bewertungen sind im Rahmen der vorliegenden UVS nur 
eingeschränkt möglich. 

Aus diesem Grunde wird lediglich eine verbal-argumentative Beurteilung vorgenommen. Als Maßstab 
für eine Bewertung sind die gesetzlich festgelegten Klimaschutzziele heranzuziehen. § 3 Abs. 1 KLIMA-

SCHUTZGESETZ NRW lautet: 

Die Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen sollen im Vergleich zum Jahr 1990 schritt-
weise wie folgt gemindert werden: 

1. bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent, 

2. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent. 

Klimaschutzplan der Landesregierung 

Nach dem Klimaschutzplan der Landesregierung NRW sind zur Beurteilung der Klimarelevanz des Vor-
habens die folgenden Aussagen zur Umsetzung der Klimaschutzziele von Bedeutung: 

Klimaschutz: Handlungsfelder, Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaschutz-
ziele 

Sektor Verkehr 

LR-KS4-S27: Effiziente co-modale Nutzung aller Verkehrsträger 

Ziel der Strategie ist die langfristige Senkung der Treibhausgasemis-
sionen des Güterverkehrs trotz Güterverkehrswachstum. Für den Gü-
terverkehr sind unterschiedliche Verkehrsträger relevant.  Es werden 
geeignete Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass jeder Ver-
kehrsträger dort, wo er aus der Perspektive des Klimaschutzes und 
unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten das ideale Verkehrs-
mittel ist, eingesetzt wird. Auf diese Weise soll der Zuwachs des Gü-
terverkehrsaufkommens bewältigt werden. Um vor diesem Hinter-
grund ein langfristiges Absinken der Treibhausgasemissionen zu er-
reichen, hat die Kapazitätserweiterung bei Schiff und Schiene beson-
dere Bedeutung. 
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8.7.5. Auswirkungsprognose/Risikoanalyse 

Temporäre Flächeninanspruchnahme durch die Betriebsflächen 

Wald mit lokaler Klimaschutzfunktion sowie die für das Kleinklima relevanten Auenbö-
den innerhalb des Siedlungsbereiches von Esserden sind nicht von der Flächeninan-
spruchnahme betroffen.  

Die Funktion der Rheinaue als klimaökologischer Ausgleichsraum wird nicht beein-
trächtigt. Die Flächen können auch im Abbaubetrieb weiterhin eine ausgleichende 
Funktion für das Klima übernehmen. 

Der Schwimmbagger, die Bandanlagen, die Aufbereitungsanlage sowie die Schiffsbe-
ladeanlage werden klimaschonend elektrisch betrieben.  

Auch durch den Abtransport der Kiese und Sande mit Schiffen über den Rhein anstatt 
mit LKW kann der Ausstoß klimarelevanten Kohlendioxids reduziert werden. Dieses 
Vorgehen entspricht der Forderung des Klimaschutzplans der Landesregierung zur ef-
fizienten co-modalen Nutzung aller Verkehrsträger und der Kapazitätserweiterung des 
Schiffsverkehrs.  

Flächeninanspruchnahme der Abgrabung 

Wald mit lokaler Klimaschutzfunktion sowie die für das Kleinklima relevanten Auenbö-
den innerhalb des Siedlungsbereiches von Esserden sind nicht von der Flächeninan-
spruchnahme betroffen.  

Die Funktion der Rheinaue als klimaökologischer Ausgleichsraum wird nicht beein-
trächtigt. Die Flächen können auch weiterhin eine ausgleichende Funktion für das 
Klima übernehmen. Vermutlich werden die neuen Wasserflächen den bestehenden 
Kühleffekt der Rheinaue sogar noch zusätzlich verstärken.  

Die Inanspruchnahme klimarelevanter Böden wird unter dem Schutzgut Boden behan-
delt.  

Flächeninanspruchnahme der zusätzlichen Ausgleichsflächen 

Wald mit lokaler Klimaschutzfunktion sowie die für das Kleinklima relevanten Auenbö-
den innerhalb des Siedlungsbereiches von Esserden sind nicht von der Flächeninan-
spruchnahme betroffen.  

Die Funktion der Rheinaue als klimaökologischer Ausgleichsraum wird nicht beein-
trächtigt. Die Flächen können auch weiterhin eine ausgleichende Funktion für das 
Klima übernehmen. 
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Naturnahe Rekultivierung der Abgrabung 

Die naturnahen Gehölzbestände, welche am Ufer und auf der Randböschung der Ab-
grabung entwickelt werden sollen, werden im Laufe ihrer Entwicklung eine zuneh-
mende Klimaschutzfunktion übernehmen und zur Kühlung der Umgebung sowie zur 
Kohlendioxidspeicherung beitragen.  

Auch die geplante extensive Nutzung der Grünlandflächen wird gegenüber der beste-
henden intensiven Nutzung der Flächen aufgrund der damit einhergehenden Verringe-
rung der Tierbestände eine Verbesserung darstellen. So kann die Freisetzung der kli-
marelevanten Gase Methan und Lachgas reduziert werden. 

Naturnahe Gestaltung der zusätzlichen Ausgleichsflächen 

Die geplante extensive Nutzung der Grünlandflächen wird gegenüber der bestehenden 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen eine Verbesserung darstellen. So 
kann auch hier die Freisetzung der klimarelevanten Gase Methan und Lachgas redu-
ziert werden.  

Fazit 

Zusammenfassend sind für das Schutzgut Klima keine Beeinträchtigungen zu befürchten.  

Mögliche Verbesserungen gegenüber der bestehenden Situation ergeben sich durch den Küh-
leffekt der neuen Wasserflächen, die geplante Entwicklung zusätzlicher Gehölzbestände so-
wie die Extensivierung von aktuell intensiv bewirtschafteten, landwirtschaftlichen Flächen.  

8.7.6. Null-Variante 

Der Klimawandel stellt eine große Bedrohung für alle Lebensbereiche des Menschen dar. In-
sofern sind auch kleine Entwicklungen, die den bestehenden Trend verlangsamen oder auf-
halten können, ein wichtiger Baustein zum Erreichen der Klimaschutzziele. Bei einer Umset-
zung der Null-Variante können die mit der geplanten Abgrabung im Zusammenhang stehen-
den möglichen Verbesserungen der Klimasituation nicht umgesetzt werden.  

8.7.7. Wechselwirkungen mit den weiteren Schutzgütern 

Durch die klimarelevante Funktion der Böden, des Wasserhaushaltes und der Vegetation be-
stehen Wechselwirkungen mit den Schutzgütern Pflanzen und Tiere und die biologische Viel-
falt, Boden und Wasser. Werden diese Schutzgüter beeinträchtigt, kann dieses auch mit Aus-
wirkungen auf die klimatische Funktion verbunden sein.  

Darüber hinaus hat die klimatische Situation Einfluss auf die Gesundheit des Menschen. Die 
bestehende Funktion der Rheinaue als klimaökologischer Ausgleichsraum wird jedoch nicht 
beeinträchtigt. 
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Landschaftsästhetische Raumeinheiten (LRE) 

Bestimmend für die Naturlandschaft des Untersuchungsgebietes ist die ausgeprägte 
Niederung des Rheins mit den ehemaligen, heute teilweise verlandeten Rheinmäan-
dern. Aus- und umgestaltet wurde die Aue in Folge der natürlichen Mäandrierung des 
Rheins. Zurück blieben die charakteristischen Altarme. Auch die Rosau, die im Norden 
in das Untersuchungsgebiet hineinragt, stellt einen entsprechenden Altarm dar. 

Mittlerweile ist die Landschaft stark anthropogen überformt. Insbesondere die Deich-
anlagen wirken in hohem Maße auf das Landschaftsbild ein. Dominierend für den ge-
samten Bereich um die Stadt Rees und damit für alle Landschaftsästhetischen Raum-
einheiten des Untersuchungsgebietes ist zudem die Rheinbrücke, die den Rheinstrom 
auf einer Länge von etwa 500 m überspannt (vgl. Abb. 11). Von der Rheinbrücke aus-
gehend ist wiederum ein unverstellter Blick auf das Untersuchungsgebiet möglich. 

 

Abb. 11: Die Rheinbrücke dominiert das Landschaftsbild im gesamten Untersuchungsgebiet 

Insgesamt lassen sich innerhalb des Untersuchungsgebietes sieben Landschaftsäs-
thetische Raumeinheiten unterscheiden.  

LRE 1: Mahnensee 

Der im Westen des Untersuchungsgebietes gelegene Mahnensee ragt mit einer klei-
nen Teilfläche in das Untersuchungsgebiet hinein. Es handelt sich um eine ehemalige, 
mit dem Rhein in Verbindung stehende Abgrabung, die heute als Sportboothafen ge-
nutzt wird (vgl. Kap. 8.1.3.1). Die Ufer sind mit einem dichten Baumbestand bewach-
sen. Das Gebiet ist aus diesem Grunde kaum einsehbar (vgl. Abb. 12).  








































































